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Die Ersatzleistungen an den Grundstock nach

§ 2 d . G. ⸗RK. ⸗Anww. betr .

In Nr . 36 S . 285 der Zeitſchrift des Amtsreviden⸗

ten⸗Vereins befindet ſich ein Aufſatz , der einer Erwider⸗

ung bedarf Es wurde nämlich damit zu erweiſen ge⸗

ſucht , daß der Gemeinderat berechtigt ſei , ohne ein

Sachverſtändigengutachten die nach § 42 der

Gemeinderechnungsanweiſung feſtzuſtellende jährliche ſog.
Abnützungsquote und auf einen jährlich höheren
Betrag feſtzuſetzen , als ſich nach der ord⸗

nungsmäßigen Berechnung ergeben würde

Der Verfaſſer des betreffenden Aufſatzes geht hier
aber wohl von unzutreffenden Grundlagen aus und kommt

daher zu unrichtigen Schlußfolgerungen ; es blieb nament⸗

lich unbeachtet , daß §S 41 der G. - R . ⸗Anw . beim Vollzuge
des § 42 G. ⸗R . ⸗Anw . nicht unberückſichtigt bleiben darf .

Zuzugeben wird ohne Weiteres ſein , daß gegen die

Feſtſtellung der Friſt innerhalb der das betreffende Ge⸗

bäude ſeinen Wert verliert , und damit der jährlichen

Abnützungsquote durch den Gemeinderat nichts einzu⸗
wenden ſein wird , wenn ſie auf Grund des Gutachtens

eines ſachverſtändigen Gemeinderatsmitgliedes erfolgt .

Dieſe Feſtſtellung dürfte aber nicht anläßlich der münd⸗

lichen Erörterung von Abhörbemerkungen oder bei Beant⸗

wortung der letzteren kurzer Hand , ſondern nur auf

Grund einer regelrechten Begutachtung nach näherer Be⸗

ſichtigung des Gebäudes zu erfolgen haben ( vergleiche hier⸗

wegen Anmerk Abſ . 5 ff. von Müller , Muſer und Roth

zu § 42 d. G. ⸗R. ⸗A. ) .
Im Weiteren kann auf die Ausführungen von Muſer ,

„Grundſtock und Wirtſchaft der Gemeinden “ , zu S8 41

und 42 d G . ⸗R⸗Anw . verwieſen werden Im Einzelnen

ſei hier nur bemerkt :

Dem allgemeinen Grundſatz , daß das Grundſtocks⸗

vermögen der Gemeinden in ſeinem Beſtand zu erhalten
ſei , wird in Vollzug des § 42 d. G. ⸗K Anw dadurch

Rechnung getragen , daß der Aufwand des Grundſtocks

für ein Gebäude — Buchung der betr Ausgaben unter

Abt IV 8 42 der Gemeinderechnung — dem Grundſtock
durch die entſprechende Zuwendung und Gutſchreibung
des jährlichen Wertsabnahmebetrages im Verhältnis zu

der bezüglichen Ausgabe erſetzt wird . Die Gemeinde⸗

wirtſchaft ſchuldet daher nicht ſofort den geſammten
mit Grundſtocksgeldern beſtrittenen Aufwand , da dem

Grundſtock durch das neuerbaute oder ausgebeſſerte Ge⸗

bäude ſelbſt ein entſprechendes Wertobjekt zuging , ſondern

es entſteht erſt eine Schuld der Wirtſchaft

durch die Wertabnahme des Gebäudes und

zwar alljährlich nur in der Höhe des Werts⸗

abnahmebetrages ( bis die Aufwendungen des

Grundſtocks wieder vollſtändig eingebracht ſind ) , ſo daß

der Grundſtock immer durch den noch vorhandenen Wert

des Gebäudes und durch den von der Wirtſchaft geleiſte⸗
ten Erſatz bezw die Grundſtocksgutſchrift für die bereits

erfolgte Wertsabnahme in ſeinem Beſtand erhalten bleibt .

Dem Grundſtock ſofort ſeinen ganzen Aufwand oder

einen die Wertsabnahme überſteigenden Betrag gutzu⸗

ſchreiben , findet daher in § 42 d. G. ⸗R . ⸗Anw . keine

Grundlage und iſt auch unrichtig ; denn es wird ihm
damit etwas zugewendet , auf das er noch gar keinen

Anſpruch hat Es iſt auch nicht ausgeſchloſſen , wenn

auch nicht wahrſcheinlich , daß er für ſeine reſtlichen Auf⸗

wendungen in ſpäterer Zeit anderweite Deckung , z. B .

Für die folgenden Nummern können wir unſeren Leſern einige Abhandlungen von beſ . Intereſſe in Ausſicht ſtellen und zwar :
à) Verf

ahrenhe Atretuuabes Ermerhundau Liegend
ahren bei Ausgabe von Schuldverſchreibungen durch Städte und größere Gemeinden und

R Skaufſchillingen mie über Deuertundd die Bedeutung , dex. Per⸗
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durch einen Verkauf des noch nicht völlig wertloſen Ge⸗

bäudes finden könnte . Die Wirtſchaft iſt mithin nur

verpflichtet , ihre auf Grund des § 42 d. G . ⸗R . ⸗Anw all⸗

jährlich entſtehende Schuld durch Verwendungen auf den

Grundſtock und Gutſchrift jährlich abzutragen .

Mangels einer entſprechenden Beſtimmung ſteht daher

überhaupt die Berechtigung zu einer größeren Belaſtung

der Gemeindewirtſchaft und eventuell der Umlagepflichtigen

durch Feſtſetzung einer höheren als der geſetzlichen Ver⸗

pflichtung ( Wertsabnahme ) —ſei es durch ſofortige Gut⸗

ſchrift des ganzen Aufwands für den Grundſtock , ſei es

durch Feſtſetzung einer die Wertsabnahme überſteigenden

jährlichen Erſatzleiſtung — nicht außer Zweifel . Keinem

Zweifel kann es aber unterliegen , daß der Gemeinde⸗

rat allein zu einer derartigen Belaſtung nicht zu⸗

ſtändig iſt . Eine durch den Gemeinderat feſtgeſetzte

höhere Erſatzleiſtung , als §S 42 d. G. ⸗R . ⸗Anw . vorſchreibt ,

wird daher auch in dem bezirksamtlichen Abhörbeſcheid

nicht zur Auflage gemacht werden können .

Ob die Zahlung des Aufwands für das Gebäude

mit Kapitalaufnahmen oder anderen Grundſtocksmitteln

geſchah , iſt an ſich gleichgiltig Bei einem durch aufge —

nommene Kapitalien gedeckten Aufwand wäre im Allge —

meinen nur zu beachten , daß alsdann der die Wertsab —

nahme in der Regel überſteigende Amortiſationsbetrag

ſtatt des erſteren im Hinblick auf § 41 d. G⸗R . ⸗Anw .

gutzuſchreiben iſt , wenn kein Grundſtocksguthaben beſteht ,

die Schuldentilgung wirklich mit Wirtſchaftsgeldern erfolgt

und die Tilgungsquote zur Abtragung durch die Wirt⸗

ſchaft im Voranſchlag ohne Vorbehalt vorgeſehen iſt .

( Auf andere hiefür maßgebende Gründe zur Gutſchrift

wird bei ihrer Seltenheit hier nicht einzugehen ſein . )

Selbſtverſtändlich muß dann , da der Grundſtock z um

Voraus von der Wirtſchaft Erſatz erhielt , an dem für

künftig zur Erſtattung vorgemerkten Betrag

die ganze Gutſchrift in Abzug kommen , da eben dem

Grundſtock zu ſeiner Erhaltung ſchon ein der Gutſchrift

entſprechender Betrag zuging .
Daß eine , namentlich in Außerachtlaſſung des § 41

d G . ⸗R⸗Anw . erfolgende Beſchlußfaſſung des Gemeinde⸗

rats zu einer in §S 42 d. G. ⸗R . ⸗Anw . nicht vorgeſchriebenen

Erſatzleiſtung ungeſetzlich und , wenn der Gemeinderat

hierauf beſtehen ſollte , durch die Aufſichtsbehörde außer

Wirkſamkeit zu ſetzen wäre , bedarf hiernach keiner weiteren

Ausführung Dies wird aber in der Regel nicht not⸗

wendig ſein , da die Gemeindebehörden über ihre Ver⸗

pflichtung wohl ſelten und nur auf Empfehlung des vor⸗

geſetzten Bezirksamtes hinausgehen werden . Von einer

derartigen Empfehlung wird letzteres aber abſehen ſollen ,

einmal weil man nicht für die Zukunft und auf eine ſo

lange Zeit hinaus die Verhältniſſe einer Gemeinde über⸗

ſehen und zu beurteilen vermag , ob es für die Gemeinde⸗

wirtſchaft nicht zweckmäßig wäre , die über ihre Verpflicht⸗

ung hinaus dem Grundſtock zugeführten Summen für

ſich in Anſpruch zu nehmen , ſodann weil es nicht Sache

der Staatsbehörden ſein kann , Abweichungen von der

die Grundlage für ihre Anordnungen bildenden Rechnungs⸗

anweiſung zu empfehlen .

Es wird übrigens auch nicht außer Acht bleiben

dürfen , daß das in dem betreffenden Dienſtbericht Ge —

ſagte von dem Miniſterium des Innern dem Bezirksamte

zur weiteren Anordnung mitgeteilt worden ſein wird , das

Miniſterium ſomit dieſe Anſicht als zutreffend erachtet

und ihre Beachtung angeordnet hat . H.

Berechnung der Wartezeit der Alters⸗

renten für Verſicherte aus dem Geburts⸗

jahrgang 1832 .

Nachſtehend bringen wir die Tabellen über die Min⸗

deſtzahl der Beitragswochen , welche von Altersrenten⸗

bewerbern aus dem Geburtsjahrgang 183 2 zur Erfüllung

der Wartezeit nachzuweiſen ſind , zur Kenntnis .

Die Tabellen umfaſſen diejenigen Perſonen , für welche

die Verſicherungspflicht eingetreten iſt

a) am 1. Januar 1891 , Tabelle I ;

b) am 4. Januar 1892 , Tabelle II ;

c) am 2. Juli 1894 , Tabelle III .

Tabelle J .

Mindeſtzahl der von Altersrentenbewerbern , für welche

der Verſicherungszwang mit dem 1. Januar 1891 eingetreten

iſt , nachzuweiſenden Beitragswochen :
— ä 5

Geburtstag Geburtstag
2 2

1. Januarſ27 . März 440 5. Septbr . ( 11. Septbr . 464

28 . März 3. April 44112 . „ 18 . „ 465

Aptik 1 % ff ) ßß

i , ebe
e , e

5 . „ Lhe , ie 469

jj

jjj
% ͤ ę 44831 . „ 6. Novbr . 572

23 29 AAig Noobr 43 473

393 5. Juni 45014 . „ 20

6, Jint , „ 451 % . .
13 193 % 8 4. Dezbr . 476

„
Juli A417s

4. Jüli i0 . ,4d 44709

HIl „ „ 0%ů/
80

5 . .
1. Auguſt 7. Auguſt 459

55ͤ „

„
4. Septbr . ] 463
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Tabelle II .

Mindeſtzahl der von Altersrentenbewerbern , für welche
der Verſicherungszwang mit dem 4. Januar 1892 eingetreten

iſt , nachzuweiſenden Beitragswochen :

3 — 5 5

Geburtstag Geburtstag
— 2

1. Januar 30 . März 400 1. Septbr . ] 7. Septbr. 423
e , , 42⁴

Aorik „ „„ 0ſ „ , , 3. , . 23

e e

„„ ‚,,, , ‚ Soher

A Mai ( 4056 Sktobert : 428

ii i 22

j
408 % ⁹ 2. Novbr . 431

26 Junf ( oe loobre 432

fj

VVVVVV (
nu4n . n . . .

39 4131 . Dezbr . 7. Dezbr . 436

30 . 5 iie ,

i

ö
jj

28 . „ 3 . Auguſt 418

4. Auguſt 10 . „ 419

E
S % % ˙“ .

· .

Tabelle III .

Mindeſtzahl der von Altersrentenbewerbern , für welche
der Verſicherungszwang mit dem 2. Juli 1894 eingetreten

iſt , nachzuweiſenden Beitragswochen :

8
Geburstag 8 Geburtstag —

2 3

1. Januar 1. Januar 294 5. Juni 11.1 Fün : 1

318

jjjj 319

eee , 0
23 „„2„ 29826 . Septbr . 2. Oktober 321
333 5. Februar 299 3. Oktober 9. „ 32²

6. Febritarl ? s 630010 . 16. 3323
1 „ „ 4
20 .

„ 5. Mlitz 0331 6. Novbr . 326

Märtz 2 304 7. Nopbr . 13 5 32

„ „ f9g , ⁵½è-
0 %

2Aßprik 20 % 3 4. Dezbr . 330

aeit 308 % Dezbe k4 381

l . . 32

ie

1. Mai 7. Mai 312

S8 313

314

VVV 315

9 4. Juni 316

Zu dem Artikel in Br . 30/31 dieser Zeitschrift

betr . : „ Das Krankengeld kann wegen verspäteter

Krankmeldung durch statutarische Vorschrift

nieht gekürzt werden . “

Wie ſchon aus § 19 Ziffer 4 des Muſters für die

Verwaltungsvorſchriften einer gemeinſamen Gemeindekranken⸗

verſicherung ( S. 227 der amtl . Ausgabe der Reichs⸗ und

Landesgeſetze über die Krankenverſicherung der Arbeiter )
hervorgeht , ſteht den Verwaltungsorganen der Gemeinde —

krankenverſicherungen das Recht zu , in den Statuten zu

beſtimmen , daß der Verſicherte eine Krankenunterſtützung
nicht beanſpruchen kann , ſolange eine Anzeige über die

erfolgte Erkrankung an den Verbandsvertreter bezw. Ver⸗

bandsvorſtand nicht erfolgt iſt .

Dieſe Beſtimmung , welche wohl in den meiſten Ver⸗

waltungsvorſchriften der bad . Gemeindekrankenverſicherungen
Aufnahme gefunden hat , bezweckt keineswegs eine Beſchränk⸗

ung des dem Verſicherten geſetzlich — § 6 des Kranken⸗

verſicherungs - Geſetzes — gewährten Anſpruchs auf

Krankenunterſtützung , ſie will vielmehr nur zum Ausdruck

bringen , daß die Vorausſetzungen des Unterſtützungsanſpruches
inſolange nicht als vorliegend angeſehen werden , als nicht
der Verſicherte ſelbſt durch Anzeige ſeiner Erkrankung deren

Vorhandenſein dem Verwaltungsorgan gegenüber geltend

macht .
Eine nähere Ausführung hiezu findet ſich in der von

maßgebender Seite ſtammenden , auf Seite 69 dieſer Zeit⸗

ſchrift abgedruckten Anmerkung zu dem Aufſatz „ Ueber

Krankenverſicherung “, in welchem der in obigem Artikel

neuerdings aufgegriffene Fall bereits behandelt iſt .
Aus dieſen Ausführungen ergiebt ſich, daß eine ſtatu⸗

tariſche Beſtimmung , wie die oben erwähnte mit den §§ 6

und 6a des Krankenverſ . ⸗Geſ. keineswegs im Widerſpruch
ſteht und es kann daher auch deren Streichung Seitens des

Bezirksamtes nicht verlangt werden .

Badische Bank .

Laut Mitteilung des Großherzoglichen Miniſteriums
des Innern vom 22 . November vorigen Jahres Nr . 44510

iſt der Filiale der Badiſchen Bank in Karlsruhe ein

Giro - Konto bei der Reichsbank wieder eröffnet worden .

Dieſer Beſchluß wird von den badiſchen Sparkaſſen ,
auf deren Einwirkung er vielleicht zurückzuführen iſt , mit

Freude begrüßt werden . Nach dem offiziellen Bericht
über die am 12 . Oktober vorigen Jahres abgehaltene
6. Verſammlung des Badiſchen Sparkaſſenverbandes be⸗

merkte der Vorſitzende , Herr Bürgermeiſter Siegriſt⸗
Karlsruhe u a. folgendes :

Im Intereſſe der Erhaltung der Badiſchen Bank

als Notenbank und im Hinblick auf deren Bedeutung für
den Geldumlauf hat das Großherzogliche Miniſterium des

Innern dem Sparkaſſen⸗Verband empfohlen , die Badiſche
Bank wenn möglich als Zentralſtelle für den Geldaus⸗
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gleich der einzelnen Sparkaſſen zu beſtellen und auch
durch ſonſtige Förderung des Verkehrs der Sparkaſſen

mit der Badiſchen Bank zur Erhaltung der Badiſchen

Notenbank beizutragen . Hierzu teilt der Vorſitzende mit ,

daß der Vorſtand nach eingehender Beratung beſchloſſen

hat , den Verbands⸗Sparkaſſen zu empfehlen , ſoweit
als thunlich mit der Badiſchen Bank in Geſchäftsverkehr

zu treten und namentlich auch die Badiſche Bank durch

thunlichſte Förderung des Umlaufs ihrer Noten zu unter⸗

ſtützen .
Allerdings ſtehen dem die Beſchränkungen hinderlich

im Wege , welchen die Badiſche Bank als Notenbank hin⸗

ſichtlich des Zinsfußes unterworfen iſt , ſowie auch der

Mangel an einer größeren Zahl von Filialen , und endlich

der Umſtand , daß die Badiſche Bank nach geſetzlicher

Vorſchrift Kredit nur gegen Sicherheitsleiſtung gewähren

darf . Immerhin iſt es möglich , daß Sparkaſſen auch im

eigenen Intereſſe , namentlich im Hinblick auf die beſonders

hohe Sicherheit der Badiſchen Bank , mit dieſer in Ge⸗

ſchäftsverkehr treten .

In der ſich hieran anſchließenden Diskuſſion erwähnt

Herr Direktor Schmelcher⸗Mannheim , daß die dortige

Sparkaſſe aus Gründen der Sicherheit mit der Badiſchen

Bank einen Kontokorrentverkehr mit günſtigen Kündig⸗

ungsverhältniſſen unterhalte .

Auf die Anfrage des Herrn Stadtrat Hepp⸗ - Pforz⸗

heim , ob bei Hinterlegung von Geldern bei der Bank

von dieſer auch Sicherheitsleiſtung verlangt werden muß ,

erklärt Herr Miniſterialrat Weingärtner : Bis jetzt

iſt die Sicherheitsleiſtung für Anlage von Geldern bei

Banken mit offener Bilanz nicht verlangt worden ; es iſt

indes nach den Vorkommniſſen der letzten Zeit zu er⸗

wägen , ob künftighin Kontokorrentverhältniſſe mit Aktien⸗

banken ohne Sicherheitsleiſtung allgemein zuzulaſſen ſeien ;

es empfiehlt ſich auch unter dieſem Geſichtspunkte , nur

mit Banken von größter Sicherheit , wie z. B . der Badiſchen

Bank , zu arbeiten . Das Miniſterium will keinen Druck

auf die Sparkaſſen ausüben , doch iſt die Belebung des

Geſchäftsverkehrs mit der Badiſchen Bank im öffentlichen

Intereſſe gelegen , um die Erhaltung der Badiſchen Bank⸗

noten zu ermöglichen .

Herr Leſer⸗Lahr rügt den Mangel eines Giro⸗

kontos der Badiſchen Bank in Karlsruhe , wodurch den

Kaſſen erhebliche Porto⸗ und Verſicherungskoſten ent⸗

ſtünden .
Herr Deuchler⸗Offenburg teilt mit , daß die dortige

Sparkaſſe in Verbindung mit der Badiſchen Bank ge⸗

ſtanden iſt , wobei die Bank das Porto getragen hat , daß

aber wegen des Zins⸗ und Zeitverluſtes die Verbindung

wieder aufgehoben worden iſt ; die Errichtung von Filialen

der Badiſchen Bank wäre angezeigt .

Hierzu und zu der Bemerkung des Herrn Schmelt
cher⸗Mannheim , daß die Badiſche Bank in Mannheim
ein Giro - Konto habe , teilt Herr Miniſterialrat Wein⸗

gärtner mit , daß auch für die Filiale Karlsruhe wieder

um Gewährung des Reichsbankgirokontos nachgeſucht

worden iſt und daß die Bank eine Reihe von Agenturen

bei Privatbanken im Lande beſitzt , ſowie daß deren
Ver⸗

mehrung noch angeſtrebt werden ſoll .

Der Vorſitzende ſtellt feſt , daß Bedenken oder Wider⸗

ſprüche gegen die Stellungnahme des Vorſtandes aus der

Verſammlung nicht laut geworden ſind ; es iſt daher anzu⸗

nehmen , daß ſolche Bedenken nicht beſtehen .

Minderung des Geſamtſteuerkapitals
bei dem Umlageausſchlag nach § 86 der

Gemeindeordnung .

Der Gemeinderat in B . hat im Jahre 1898 ge⸗

nehmigt , daß die Brauereigeſellſchaft A. deren Gewerbe⸗
ſteuerkapital mindeſtens /1s des geſamten umlagepflich⸗

tigen Steuerkapitals der Gemeinde beträgt , gemäß § 86

Gem . ⸗Ord . künftighin nur mit 80 90 ihres Gewerbe —

ſteuerkapitals zur Gemeindebeſteuerung beigezogen werden

ſoll Zu dieſem Beſchluß wurde weder die Zuſtimmung

des Bürgerausſchuſſes noch die Staatsgenehmigung einge⸗

holt , auch wurde davon in der Bürgerausſchußſitzung über

die Voranſchlagsgenehmigung nichts erwähnt .
Es wirft ſich nun die Frage auf , ob der Gemeinde⸗

rat zu dieſer Beſchlußfaſſung ausſchließlich zuſtändig , oder

hiezu auch die Zuſtimmung des Bürgerausſchuſſes und

Staatsgenehmigung erforderlich war .

Für die alleinige Zuſtändigkeit des Gemeinderats

ſpricht , daß in §S 86 G. O. über die Einholung weiterer

Genehmigung keine beſtimmte Vorſchrift beſteht und hier⸗

auf beruft ſich der Gemeinderat .

Dafür , daß auch die Zuſtimmung des Bürgeraus⸗

ſchuſſes und Staatsgenehmigung erforderlich ſind , ſprechen

aber folgende Umſtände :

à Die in Zuſatz 2 zu § 6 der Voranſchlagsanweiſung

niedergelegte Anſicht . Dieſe geht dahin , daß bei

der Beſchlußfaſſung über Minderung des Steuer⸗

kapitals im Sinne des 86 der G . ⸗O die Vor⸗

ſchriften in 88 53 —56 , 93 und 156a Ziffer 5 der

G⸗O . anzuwenden ſein werden .

Die in §S 86 der Städteordnung aufgenommene

Beſtimmung , wonach die Ermäßigung nur mit

Gemeindebeſchluß und Staatsgenehmigung be⸗

ſchloſſen werden kann . Allerdings haben die be⸗

züglichen Steuerpflichtigen nach § 86 der G. ⸗O.

unter beſtimmten Vorausſetzungen einen An⸗

ſpruch auf Ermäßigung des Gewerbeſteuer⸗

kapitals , während nach S 86 der St - O . nur eine

Ermäßigung bis auf 60 / eintreten kann .

Andererſeits ſind aber in der St . ⸗O. für den

Stadtrat im Allgemeinen viel weiter gehende Be⸗

fugniſſe enthalten , als in der G - O . für den Ge⸗

meinderat , ſo daß anzunehmen iſt , daß bei dem
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erwähnten § der G. ⸗O. nicht das Gene der

Fall ſein kann .

C. Nach dem § 78 der früheren G. ⸗O. , welcher durch

§ 86 der jetzigen G. ⸗O. gewiſſermaßen erſetzt wird ,

ſpricht der Abſatz 2 ebenfalls von einem Ueber⸗

einkommen mit der Gemeinde , nicht mit dem

Gemeinderat .

d. Wenn die Gemeindeordnung in §8 135 , 136 , 137 ,

139 , 142 , 143 , 146 , 154 u. ſew ſchon bei weniger

wichtigen Angelegenheiten die Zuſtimmung der

Gemeinde verlangt , ſo wäre es wohl nicht ver⸗

ſtändlich , wenn ein ſo ſehr auf den Stand des

Gemeindehaushaltes einwirkendes Abkommen durch
den Gemeinderat allein abgeſchloſſen werden könnte

e. Da ein Rechtsanſpruch nicht in allen Fällen zu

einer Ermäßigung auf 60 % Bbeſteht , ſondern

ein Spielraum bis zu 60 ½0 gelaſſen ſo be⸗

dingt die Feſtſetzung der Ermäßigung ein beider⸗

ſeitiges Uebereinkommen oder einen Vergleich , zu

welchem aber nach §S 143 Abſ . 2 G. ⸗O. auch die

Zuſtimmung der Gemeinde erforderlich ſein wird ,

da § 143 der G . ⸗O keineswegs nur von richter⸗

lichen Vergleichen ſpricht

Daß durch die Voranſchlagsgenehmigung eine etwa

erforderliche Zuſtimmung der Gemeinde nicht eingeholt

iſt , hat das Großh Miniſterium des Innern mit General⸗

Erlaß vom 1. Mai 1879 Nr . 6446 zu erkennen gegeben.
Um ſpäter etwa entſtehenden Unzuträglichkeiten zu

begegnen , werden die Gemeindeorgane und auch die

Großh Bezirksämter gut daran thun , wenn ſie unter

Hinweiſung auf §8 56 Ziff . 5 und 143 Abfſ . 2 der G. ⸗O.

in allen derartigen Fällen auf eine Zuſtimmung der Ge⸗

meinde und Erteilung der Staatsgenehmigung hinwirken .

Fahrnisverſicherungsweſen betr .

Alifrage

Welche Geſchäftgebühr iſt anzuſetzen , wenn eine

Firma für 400 000 Mk. Fahrnisgegenſtände bei 4 Geſell⸗

ſchaften (je 100 000 Mk . oder verſchieden ) verſichert und

1. da eine führende Geſellſchaft vorhanden , ein

Sammel⸗( Collektiv ) ⸗Antrag vorgelegt wird ,

2. wenn 4 Anträge —die gegenſeitig auf einander

verweiſen — vorgelegt werden und zwar :

à . gleichzeitig ,
b. in Zeitabſtänden von 14 Tagen ( Anfang und

Endtermin der Verſicherung iſt in allen 4 An⸗

trägen gleich ) .

Welchen Charakter hat die Geſchäftsgebühr , iſt ſie

gleichbedeutend mit Gewährgebühr und wer nimmt allen⸗

falls die Gewähr in Anſpruch , die Geſellſchaft oder der

Verſicherungsſuchende .

Wie geſchieht der Eintrag im Verſicherungsbuch ;
kann er in allen Fällen unter einer Nr . jeweils erfolgen ?

Ratſchbr . R . in 8 .

*

Die Gebühr wird im Höchſtbetrag , aber nur einmal

anzuſetzen ſein , auch im Fall 2b , wenn aus dem erſten

Antrag hervorgeht , daß der Verſicherungsſuchende das

Ganze von 400000 Mkk nicht nur einen Teil verſichern
will , der Gemeinderat alſo genötigt iſt , die Prüfung ſo⸗

gleich auf die Frage auszudehnen , ob der Verſicherungs⸗
nehmer einen Fahrnisbeſtand im Werte von 400 000 Mk .

hat ; es braucht eben dann dieſe Prüfung bei den andern

Teilverſicherungen nicht wiederholt zu werden⸗

Die übrigen Fragen dürften hinfällig geworden ſein ,

nachdem das Fahrnisverſicherungsgeſetz auf 1. Januar
1902 außer Wirkſamkeit geſetzt worden iſt ( Miniſt . des

Innern vom 13 . Dezbr . 1901 , Nr . 47725 .

Zur Gemeindegebührenordnung .

a) Die Gebühren der Gemeindewaldhüter .

Waldhüter einer nicht der Städteordnung unterſtehenden .
Gemeinde haben , wenn ſie auf Anordnung des Forſtamtes
bei dieſem zum Zwecke der Vorlage ihres Tagebuchs und

Beſprechung dienſtlicher Angelegenheiten erſcheinen , unter den

in §S 2 Abſ . 1 und 3 der Gemeindegebührenordnung be⸗

zeichneten Vorausſetzungen Anſpruch auf die in § 1 daſelbſt

für ſie feſtgeſetzten Tagesgebühren .
Der Anſpruch kann durch Vereinbarung eines Averſums ,

durch einen Zuſchlag zum Jahresgehalt oder durch Ein⸗

räumung einer Naturalnutzung ausgeſchloſſen werden . Der⸗

gleichen Vereinbarungen bedürfen als Beſtandteil der Ge⸗

haltsfeſtſetzung auf Grund des §. 181 Abſ. 1 Forſtgeſ . der

Genehmigung des Bezirksamts . ( Erlaß Gr . Miniſt . des

Innern vom 26 . April 1899 Nr . 19033 . )

b) Ueber die Gebühren der Ortsgerichtsmit⸗

glieder und der Gemeindewaiſenräte .

Mitglieder des Ortsgerichts und Gemeindewaiſenräte

haben , wenn ſie auf Anordnung des Amtsgerichts oder

Notariats bei dieſen Behörden erſcheinen müſſen , Anſpruch

auf Gebühren .
Auf die Anweiſung der Gebühren der genannten Be⸗

amten findet §S 151 Abſ. 2 Gem. ⸗Ordg . keine Anwendung .

( Erlaß Gr . Miniſt . des Innern vom 20 . Dezember 1900

Nr . 47 752 . )

c) Ueber die Gebühren der Leichenſchauer .

Leichenſchauer , ſowie deren Stellvertreter , welche ſich

auf Einbeſtellung durch die Gr . Bezirksärzte zur Belehrung
an deren Amtsſitz begeben , haben gegenüber den Gemeinden ,

für welche ſie beſtellt ſind , Anſpruch auf Tagesgebühr
und Reiſekoſtenerſatz 100

WRkgahe
des Gem. ⸗Geb . ⸗Ord .

( Erlaß des Gr . Miniſt . des Innern vom 26 . November
1900 Nr . 43 751 . )
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d) Iſt für die Beſcheinigung der Ortspolizei⸗

behörde über das Leerſtehen von Mietwohnungen

bei Verſetzungen von Beamten eine Gebühr zuläſſig ?

Beſcheinigungen der Ortspolizeibehörden über das Leer⸗

ſtehen von Mietwohnungen bei Verſetzungen ſind gebühren⸗

frei auszuſtellen , weil ſie zur Begründung der Erſatzpflicht
des Staates bezw. Reichs gegenüber dem Beamten dienen ,

alſo im ſtaatlichen (öffentlichen ) Intereſſe erteilt werden .

e ) Zuſtellungsgebühren der Gemeindediener .

Die Anforderung einer Gebühr von 10 Pfg . für die

Zuſtellungen an Zeugen durch Gemeindediener in ſolchen

Unfallunterſuchungen , welche gemäß § 61 des landwirt⸗

ſchaftlichen Unfallverſicherungs⸗Geſetzes und § 19 der V. O.

vom 25 . Juni 1888˙ ) durch die vorgeſetzten Dienſtbehörden

zu führen ſind , werden als in der Beſtimmung des § 10

Abſ . 1 Ziff . 1 der Gem . ⸗Geb. ⸗Ordg . begründet erachtet .

( Erlaß Gr . Miniſt . des Innern vom 12 . Mai 1899 Nr .

16 480 . ) — Vergl . zu lit . a —e Zeitſchrift für bad . Ver⸗

waltung und Verwaltungsrechtspflege von 1901 S . 156/7 .

4) Iſt für Ausſtellung einer Beſcheinigung nach

§ 33 V. ⸗O. v. 19 . Dezbr . 1895 , „ die Abwehr und

Unterdrückung von Viehſeuchen betr . “, eine Gebühr

zuläſſig ?

Die in §S 33 V. ⸗O. vom 19 . Dezember 1895 , „ Abwehr
und Unterdrückung von Viehſeuchen betr . “ ( Geſ . ⸗Blatt 1896

Nr . 1) , vorgeſchriebenen ortspolizeilichen Beſcheinigungen

ſind nicht als Zeugniſſe bezw. Beglaubigungen im Sinne

des §S 9 Gem . ⸗Geb. ⸗Ordg . anzuſehen und die Anforderung
von Gebühren für die Ausſtellung derſelben , ſowie für die

Benachrichtigung des Bezirkstierarztes erſcheint deshalb nicht
als begründet . Hinſichtlich der zur Anrechnung gebrachten

Schreib⸗ und Zuſtellungsgebühren fehlen die Vorausſetzungen
der §§ 7 bezw. 10 Ziff . 1 der Geb . ⸗Ord . , ſo daß auch
die Anforderung derartiger Gebühren in den fraglichen

Fällen nicht als zuläſſig erachtet werden kann . ( Erlaß des

Miniſteriums des Innern vom 31 . Auguſt 1897 , Nr .

25841 . — Vergl . Zeitſchrift für bad . Verwaltung ꝛc. von

1899 S . 33 . )

Die Cersicherung der Baarbestände der Gemeindlen

und Stiktungen gegen Diebstahl betr .

Die Aachener und Münchener Feuerverſicherungs⸗

geſellſchaft hat vor einiger Zeit ein Cirkular verbreitet ,

worin ſie Gemeindebehörden und Stiftungsverwaltungen

zur Verſicherung ihrer Baarbeſtände gegen Einbruchs⸗

diebſtahl auffordert , weil die Kaſſenſchränke durch ein

von Dr . Hans Goldſchmidt in Eſſen erfundenes Pulver ,

Thermit genannt , in wenigen Minuten durchgeſchmolzen
werden könnten und in welchem ſie in übertriebener

Weiſe die Gefahren darſtellt , 1 die Panzerſchränke

durch Verwendung des Thermits als Schmelzmittel aus⸗

geſetzt 3
) Jetzt § 74 des Geſetzes für Land⸗ und Forſtwirtſchaft und §S 15 V. V. ⸗O. vom 27 . Sept . 1900 Geſ . ⸗Bl. S. 977.

In anderen Cirkularen von Einbruchsverſicherungs⸗

geſellſchaften wurde behauptet , ein Eiſenblock ſchmelze vor

Thermit wie ein Schneehaufen .

Durch all dieſe Reklamen wurden Kreiſe , welche

Wertobjekte in feuer⸗ und diebesſicheren eiſernen Kaſſen⸗

ſchränken aufzubewahren haben , ängſtlich , weil man

glaubte , dieſe ſeien Angriffen durch Thermit nicht mehr

gewachſen .
s ſahen ſich deshalb , nach einer Abhandlung in der

„ Badiſchen Gewerbezeitung “ , Kaſſenſchrankfabrikanten ver⸗

anlaßt , der Sache durch eingehende Verſuche auf den

Grund zu kommen . Dieſe Verſuche haben nun allerdings

ergeben , daß mittelſt dieſes Thermits , das aus einem

Gemiſch von feinzerkleinertem Aluminium mit Eiſenoxyd

( Eiſenroſt ) beſteht , eine ſo hohe Temperatur erzeugt werden

kann , um Löcher in Eiſenblechtafeln ſchmelzen zu können .

Andererſeits wurde aber auch feſtgeſtellt , daß das

Schmelzen ſtarker Eiſenplatten und Panzerplatten , wie

ſie bei gewiſſenhaft und ſolid gearbeiteten Kaſſenſchränken

Verwendung finden , großen Schwierigkeiten , beſonders

in geſchloſſenen Räumen , begegnet .
Die beim Schmelzen entſtehende Aluminiumſchlacke

ſtrahlt nämlich bei der hohen Temperatur ſtark Licht und

Wärme aus ; ebenſo tritt beim Schmelzen des Thermits
eine ſtarke Rauchentwicklung auf . Und gerade dieſe

Eigenſchaften ſind es , welche den „ Einbrechern “ die

Verwendung des Thermits bei ihrem nächtlichen und

lichtſcheuen Gewerbe ziemlich unmöglich machen .

Bei den Verſuchen ergab ſich weiter , daß man un⸗

verhältnismäßig große Mengen Thermit anwenden muß ,

wenn man in ſtarke Blechtafeln überhaupt Löcher ſchmelzen
will . Der dabei ſich entwickelnde Rauch und die enorme

Hitze machen derartige Manipulationen in geſchloſſenen
Räumen geradezu unmöglich , zumal auch die ſtark

glühende , feurige , hellleuchtende Schlacke , die nahezu
der geſchmolzenen Maſſe ausmacht , entfernt werden muß ,

wenn ein Anſchmelzen der Eiſenplatten überhaupt ein⸗

treten ſoll .

Schloſſerzeitung “ zur Durchlöcherung ſtarker Eiſenplatten ,
um eine hühnereigroße Oeffnung zu ſchmelzen , etwa 35

kg Thermit nötig geweſen ſein und für eine Oeffnung

von 8 auf 5 em ſogar 200 kg . Außerdem mußten die

Eiſenplatten nahezu horizontal gelegt werden . In ge⸗

ſchloſſenen Räumen wäre es vollſtändig unmöglich , die

abfließende , glühend heiße Schlacke zu bergen .

Eine von der Panzer⸗Aktiengeſellſchaft in Berlin an⸗

gefertigte Treſorthüre hat , nach einem Verbrauch von

mehr als 200 kg

und Hammer in ſechsſtündiger Arbeit keine andere Ein⸗

wirkung gezeigt , wie lediglich einige planlos in die Außen⸗

platte geſchmolzene Löcher von eigentlich gar keiner Be⸗

deutung ; die innere Platte war dabei nicht Bei

So ſollen nach Angabe der „ Deutſchen

Thermit und Bearbeitung mit Meißel
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dieſem Verſuch konnte man die Angriffsplatte in die da⸗

für am beſten geeignete Lage bringen
Man darf deshalb , bemerkt die Gewerbezeitung , nach

den vorgenommenen Verſuchen mit Recht ſchließen , daß

den zuverläſſig und ſolid gearbeiteten Kaſſenſchränken

durch die Erfindung des Thermits , keine ſonderlich be⸗

achtenswerte Gefahr bezüglich eines Angriffs durch Ein⸗

brecher erwachſen iſt . Hielt man bisher die gutgebauten

Kaſſenſchränke für ſicher genug gegen Schmelzangriffe

mittelſt des elektriſchen Lichtbogens oder der Stichflamme

des Knallgasgebläſes , ſo dürften ſie auch nach Erfindung

des Thermits als nicht weniger ſicher anzuſehen ſein .

Die ſeitens einiger Verſicherungsgeſellſchaften deshalb in

Laienkreiſen hervorgerufene Beunruhigung hat mehr in

ihrem eigenen Intereſſe als in dem des Publikums ge⸗

legen .

Aukhebung des Schulgeldes nach § 71 des

Elementarunterrichtsgesetzes .

Daß den Anträgen der Gemeinden auf Aufhebung
des Schuldgeldes nicht in allen Fällen zugeſtimmt und die

bezüglichen Beſchlüſſe nicht ohne Weiteres genehmigt

werden ſollen , mag nachſtehender Fall zeigen :
Der Gemeinderat in der nur 392 Seelen zählenden

Gemeinde B. hat mit Zuſtimmung der Gemeindever⸗

ſammlung die Aufhebung des Schulgeldes beſchloſſen und

ſuchte um die Erteilung der Staatsgenehmigung nach .
Eine ſolche Maßnahme iſt aber in den Verhältniſſen des

Gemeindehaushaltes dieſer Gemeinde mit nur 620000

Mark Steuerkapital nicht begründet und auch nicht im

Intereſſe desſelben gelegen ; denn es würde nicht nur das

Schulgeld ſelbſt mit ca . 180 Mk in Wegfall kommen ,

ſondern auch in Folge der Beſtimmung in § 77 Abſ . 3

Ziff . 2 des E . ⸗u G , —die einer mittelbaren Ueber⸗

wälzung des durch die Schulgeldaufhebung entſtehenden
Einnahmeausfalls vorbeugen ſoll eine Minderung des

Staatsbeitrages für den Schulaufwand eintreten , endlich
wohl auch die auf Grund des § 76 Abſ 3 des E⸗U⸗G .

der Gemeinde vergünſtigungsweiſe gewährte Ermäßigung
des für den Schulaufwand zu erhebenden Umlageſatzes
von 5 Pfa auf 3 Pfg pro 100 Mk . Steuerkapital von

der Oberſchulbehörde zurückgezogen werden .

Unter Zugrundelegung der Zahlen , welche für die

im Jahre 1892 feſtgeſtellte Berechnung des Staatsbei⸗

trages für die Periode vom 1. Mai 1892 bis dahin 1902

maßgebend waren , würde der Ausfall auf ca . 180 Mk .

an Schulgeld , auf ca . 54 Mk . an Staatsbeitrag und ca .

120 Mk . an der außerordentlichen Umlageermäßigung
( § 76 Abſ . 3 E. ⸗U⸗G. ) zuſammen alſo auf etwa 354 Mk .

( bei 620000 Mk . Geſamtſteuerkapital = ca . 6 Pfg Um⸗

lage ) ſich belaufen .

Unter ſolchen Verhältniſſen wird das Bezirksamt
Bedenken tragen müſſen , die nachgeſuchte Staatsge⸗

nehmigung zu erteilen , da durch die Aufhebung des

Schulgeldes eine weſentliche Verminderung der Gemeinde⸗

einkünfte und infolgedeſſen auch eine bedeutende Umlage⸗

erhöhung eintreten würde , welche von allen Gemeinde⸗

angehörigen und auch von den Ausmärkern getragen

werden müßte , während die Schulgeldaufhebung nur ein⸗

zelnen Gemeindeangehörigen zu gut käme F . S.

Keichsbankpräsident Koch über die wirtschaft⸗

liche Lage .
Wir leben ſeit faft anderthalb Jahren in einer Zeit

wirtſchaftlichen Niederganges , der ſeinen Einfluß auf alle

Erwerbszweige erſtreckt hat und dem aufſtrebenden Unter⸗

nehmungsgeiſt der fünf letzten Jahre des verfloſſenen

Jahrhunderts eine ſchwere Depreſſion hat folgen laſſen .

Nicht nur die großen Aktiengeſellſchaften und Verbände

haben Zeiten ſchwerer Sorge durchzumachen gehabt , bis

hinein in die kleinſten Betriebe und in den Kreiſen der

Arbeiterſchaft iſt der Rückſchlag der Konjunktur ſchmerz⸗

lich empfunden worden .

Es iſt daher begreiflich , daß von allen Seiten nach

Anzeichen Umſchau gehalten wird , die das Ende der

wirtſchaftlichen Kriſis und eine Wendung zum Beſſeren

verkünden . Solche Anzeichen hat es in letzter Zeit manche

gegeben und wenn ſie auch nur ſpärlich auftraten , und

mit Vorſicht zu deuten ſind , ſo knüpft ſich doch an ſie die

Hoffnung der Erwerbswelt auf eine endliche Beſſerung
der allgemeinen Lage . Man darf wohl annehmen , daß
die Schreckenszeit der großen Kataſtrophen jetzt vorüber

iſt und daß der immer noch andauernde Sanirungsprozeß ,
der die Kapitalanlagen einer Zeit außergewöhnlichen Auf⸗

ſchwungs mit den Bedürfniſſen des Konſums einer nor⸗

malen Periode in Einklang zu bringen hat , ſich langſam
und ohne tiefere Erſchütterungen vollziehen wird , bis das

wirtſchaftliche Gleichgewicht wieder hergeſtellt iſt

Wenige Funktionäre unſerer Volkswirtſchaft ſind ſo

gut in der Lage , Urſachen und Wirkungen in Induſtrie ,

Handel und Landwirtſchaft überſchauen und gute und

ſchlechte Zeiten auf ihre Dauer hin abſchätzen zu können ,

als Reichsbankpräſident Dr . Koch , deshalb wird man auch
die Worte des Reichsbankpräſidenten als ein Symptom
der wiederkehrenden beſſeren Zeit auffaſſen dürfen .

So vorſichtig ſich Ur . Koch auch geäußert hat , ſo

geht doch durch ſeine Skizzierung der wirtſchaftlichen

Lage und ihrer nächſten Entwicklung ein hoffnungs⸗

freudiger Zug , der in allen Kreiſen gern begrüßt worden

iſt . Wir ſollen uns ja keinem unüberlegten Optimismus

hingeben , aber auch die Zuverſicht nicht fahren laſſen ,

daß nach all den Opfern, welche die Zeit einer vielfach
maßloſen Spekulation und überſtürzten Unternehmungs⸗
luſt gefordert hat , der Boden für die ernſte Arbeit des

„ſorgfältigen Kaufmannes “ ſich immer mehr zu ebnen

beginnt . In dieſer Zuverſicht ſollen uns auch die Worte

des Herrn Reichsbankpräſidenten unterſtützen und in das

neue Jahr geleiten .
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Führung von sog . losen Konten für Aktio⸗

Kapitalien der Sparkassen .
Der Verwaltungsrat der ſtädtiſchen Spar⸗ und Pfand⸗

leihkaſſe Karlsruhe hat auf Antrag der Verwaltung be⸗

ſchloſſen , für die Kapitalanlagen in Hypothekardarlehen
ſogenannte fliegende (loſe ) Konten an Stelle gebundener

Kapitalkontobücher einzuführen .
Da aber nach § 40 Abſ 1 der badiſchen Sparkaſſen⸗

Rechnungsanweiſung dieſe Bücher gebunden und die

Seitenzahlen vom Verwaltungsorgan auf dem erſten

Blatt beurkundet werden müſſen , ſo war zur Durchführ⸗

ung dieſes Beſchluſſes beſondere Genehmigung des Großh .

Miniſteriums des Innern erforderlich .

Mit Erlaß dieſes Miniſteriums vom 21 . November

v. Is . Nr 44061 wurde in widerruflicher Weiſe von der

Vorſchrift des angeführten Paragraphen der Rechnungs⸗

anweiſung Nachſicht erteilt und die Einführung fliegender
Konten verſuchsweiſe geſtattet

Oeffentliche Sparkassen als Behörden .

Das Großh Landgericht Karlsruhe hat unterm 18 .

Juli v. Is . einem Grundbuchbeamten eröffnet , daß die

von den zuſtändigen Organen der auf Grund des Bad —

Sparkaſſengeſetzes ausgeſtellten , ordnungsmäßig unter⸗

ſchriebenen und mit dem Gemeindeſiegel unterſiegelten

Urkunden unzweifelhaft öffentliche Urkunden im Sinne

des S 341 der Dienſtanweiſung für die Grundbuchämter

ſind . Dabei ſpricht ſich das Landgericht zugleich hinſicht⸗

lich der Frage , welches Sparkaſſenorgan für die Ab—⸗

gabe von rechtsverbindlichen Erklärungen in Grundbuch⸗

ſachen ( z. B . über Löſchung von Hypotheken ) zuſtändig

iſt , dahin aus , daß hierzu der Verwaltungsrat und , wo

ein ſolcher nicht beſtellt iſt , der Gemeinderat zuſtändig

iſt , ſofern darüber in den Satzungen nichts Anderes be —

ſtimmt wird .

Der Reichskriegsſchatz .
Mit der Frage unſerer finanziellen Rüſtung für

einen etwaigen Krieg beſchäftigt ſich Paul Dehn in

einem im G Franz ' ſchen Verlage , München und Leipzig ,

ſoeben erſchienenen Schriftchen .

Paul Dehn hält unſere finanzielle Ausrüſtung im

Falle eines Krieges für ungenügend Er meint , daß die

Mittel der Reichsbank nach einigen Kriegsmonaten er⸗

ſchöpft ſein würden , und macht , um dieſem Mißſtande ab⸗

zuhelfen , einige Vorſchläge , die nicht ohne weiteres abzu⸗

weiſen ſind . Er verlangt beiſpielsweiſe , daß den Spar⸗

kaſſen die Pflicht auferlegt werden ſollte , einen nicht zu

geringen Teil ihrer Beſtände , etwa die Hälfte , in Staats⸗

papieren anzulegen , damit dieſe dann im Kriegsfalle
lombardiert und dadurch größere Mittel zu Auszahlungen

erlangt werden könnten . Er ſchlägt weiter vor , daß ſo⸗

gleich am Tage der Mobilmachung der Zwangskurs ver⸗

kündigt werde . Zur Erwägung empfiehlt er ferner , ob

es nicht zweckmäßig erſcheine , die Reichsbank in einer

Feſtung erſten Ranges unterzubringen , obwohl er ſelbſt
die Schwierigkeiten , die dieſer Forderung entgegenſtehen ,
ſich nicht verhehlt Endlich glaubt er eine Verdoppelung
des Reichskriegsſchatzes vorſchlagen zu ſollen , damit der

erſte Kriegsbedarf genügend gedeckt werden könne . Die

Verdoppelung kann nach ſeiner Meinung leicht dadurch

erfolgen , daß das Reichspapiergeld im Laufe einer Reihe
von Jahren um 120 Millionen Mark durch Ausgabe
kleiner Reichskaſſenſcheine vermehrt wird . Alle dieſe Vor⸗

ſchläge enthalten , wie die „Deutſche Tageszeitung “ meint ,

einen nicht ganz unberechtigten Kern . Wir möchten dazu
bemerken , daß auch in Sparkaſſenkreſſen die Anſammlung
einer unverzinslichen Reſerve für kritiſche Zeiten , aber

lediglich um die Liquidität der Sparkaſſen zu ſichern ,

hier und da angeregt worden iſt , aber mit der von

Paul Dehn ihnen zugedachten Aufgabe nach franzöſiſchem
Muſter würden ſie ſich ſchwerlich einverſtanden erklären .

Oeffentliche Anleihen .

3proz Deutſche Reichsanleihe von 1901 .

Wie offiziell mitgeteilt wird , ſind 35 Millionen Mark

3proz . Deutſche Reichsanleihe von 1901 neuerdings an

der Berliner Börſe für lieferbar erklärt worden . Es

handelt ſich hierbei , wie ausdrücklich hervorgehoben werden

muß , um Stücke , welche urſprünglich nicht für den allge⸗
meinen Verkehr beſtimmt , ſondern für die Anlagebedürf⸗
niſſe öffentlicher Inſtitute ete . vorbehalten waren . Da ſich
indes die Notwendigkeit herausgeſtellt hat , auch die

Nummern dieſer Stücke zu kennen , falls einmal durch

beſondere Umſtände etwas davon an den Markt gebracht
werden ſoll , ſo iſt nunmehr die Lieferbarkeit ausgeſprochen
worden .

Grundsätze für Uereinkachung des schriftlichen

Dienstverkehrs .

Das Großh . Staatsminiſterium hat zur Vereinfachung
des ſchriftlichen Dienſtverkehrs folgende Grundſätze erlaſſen :

Alle Schriftſtücke ( Erlaſſe , Berichte , Schreiben ) tragen

auf der erſten Seite der Reinſchrift
oben rechts : die Ort⸗ und Zeitangabe , darunter den

Betreff ,
oben links : die Amtsbezeichnung der ſchreibenden Be⸗

hörde (in der Regel gedruckt ) , darunter die Geſchäfts⸗

nummer und den Anlaß (z. B. : „ Auf den Erlaß vom

N „ oder : „ Im Anſchluß an das Schreiben

vom u. ſ. w. “ ) , die Zahl der Anlagen , nötigenfalls mit

dem Rückgabevermerk ( „ R. v. “) ,

unten links : die Adreſſe .

Da ſonach die Bezugnahme auf frühere Schriftſtücke

außerhalb des Textes vermerkt wird , können die üblichen

Eingangsformeln in der Regel wegfallen . Es kann
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alsbald mit der Mitteilung des Thatſächlichen begonnen
werden .

Dieſe Schriftſtücke ſind möglichſt kurz und klar zu

faſſen . Entbehrliche Fremdwörter ſind zu vermeiden .

Schriftſtücke mit mehr als vier Seiten ſind mit Seitenzahlen

zu verſehen .
Der Betreff hat kurz zu ſein . Einzelheiten ſind

darin nicht unterzubringen .
Die Adreſſe enthält in der Regel lediglich die Be⸗

nennung des Amtes . Wird an den Vorſtand einer Behörde

perſönlich geſchrieben , ſo genügt die Amtsbezeichnung .
Die Hinzufügung des Namens iſt nicht erforderlich . Be⸗

ſondere Höflichkeitsvermerke ſind auch bei perſönlichen Adreſſen

zu unterlaſſen .
Die Unterſchrift muß gut leſerlich ſein . Der

Gebrauch von Gummiſtempeln zur Namensunterſchrift iſt

nur mit beſonderer Genehmigung zuläſſig .

Thunlichſte Anwendung des urſchriftlichen Ver⸗

kehrs , auch an vorgeſetzte Behörden , ſowie thunlichſte

Beſchränkung der Anfertigung von Abſchriſten wird empfohlen .

Letztere können häufig durch eine kurze Notiz zu den Akten

erſetzt werden . Anfertigung und Verwendung von Stem⸗

peln zum Aufdruck kurzer , oft wiederkehrender Verfüg⸗

ungen iſt zuläſſig und zweekdienlich .
Die Benützung von Poſtkarten iſt zuläſſig und

empfehlenswert , inſoweit eine unverſchloſſene Mitteilung in

dieſer Form unbedenklich erſcheint .
Die vorhandenen Formularien , die den vorſtehen⸗

den Anordnungen nicht entſprechen , können aufgebraucht
werden . Für den Neudruck von Formularien ſind die neuen

Vorſchriften maßgebend .
Den einzelnen Miniſterien und Centralmittelſtellen

bleibt überlaſſen , auf Grund der vorſtehenden Anordnungen
weitere auf thunlichſte Vereinfachung des Geſchäftsganges

abzielende Anordnungen zu treffen .

Aus dem Sparkaſſengeſetz .
Ueber die Verwaltungs⸗ und bezw . Vertretungs⸗

organe der mit Gemeindebürgſchaft verſehenen

Sparkaſſen .

Anfrage .
Die hieſige , unter Gemeindebürgſchaft ſtehende Spar⸗

kaſſe hat ein Haus gekauft . Hat der hieſige Bürgermeiſter
oder der Sparkaſſenrechner den Kaufvertrag Namens der

Käuferin zu unterzeichnen ?
D. B. , Ratſchrbg .

Antwort .

Zu den juriſtiſchen Perſonen des öffentlichen Rechtes

gehören nach S 286 Abſ . 1 lit . g. D. ⸗Wſg. für die Grund⸗

buchämter — amtl . Ausgabe vom Juni 1901 — auch die

Sparkaſſen mit Gemeindebürgſchaft und wird in Abſ. 2

dieſes §S 286 darauf hingewieſen , daß die Vertretung der

juriſtiſchen Perſonen des öffentlichen Rechtes in den bezüg⸗

lichen Einzelgeſetzen geregelt iſt . In dieſer Beziehung iſt
—wie dies auch in der Anmerkung unter lit . g. zu eit .

§ 286 Abſ. 1 geſchehen iſt , — auf das Sparkaſſengeſetz
vom 9. April 1880 zu verweiſen (vergl . das Handbuch
über das bad . Sparkaſſenrechnungsweſen von Müller⸗Riegger ) .

Unter Bezugnahme auf § 5 dieſes Geſetzes , woſelbſt die

Rede iſt von den Sparkaſſen , die nur von einer einzelnen
Gemeinde verbürgt ſind , weiſt Reutti — Grund⸗ und Pfand⸗

buchordnung S . 67 lit . e. — darauf hin , daß die mit

Gemeindebürgſchaft verſehenen Sparkaſſen durch eine be⸗

ſondere Kommiſſion bezw. durch den Gemeinderat oder durch
einen Verwaltungsrat “ ) vertreten werden . Außerdem iſt

zu verweiſen auf § 2 der Sparkaſſenrechnungsanweiſung ,

woſelbſt als das mit der Verwaltung der Sparkaſſe be⸗

traute Organ benannt iſt : die Sparkaſſenkommiſſion , bezw.
der Verwaltungsrat “ ) bezw. der Gemeinderat (svergl.

übrigens auch § 9 des Sparkaſſengeſ . ) .
Bei N. Näf , „ das Sparkaſſengeſetz vom 9. April

1880 betr . “ wird zu §S 2 ( S. 11/12 ) , ſoweit hieher bezüg⸗

lich, ausgeführt :
„ Eine juriſtiſche Perſönlichkeit kann ihren Willen nur

durch Vertreter zu erkennen geben . Was das Geſetz über

die Gliederung der Vertretung vorſchreibt , iſt für die Ver⸗

hältniſſe der Sparkaſſen , namentlich von kleinerem Umfang ,

vollſtändig genügend .

A. Nach dem Geſetz ſind es folgende Organe :

a) der Verwaltungsrat oder der Gemeinderat in den

Gemeinden , welche nicht der Städteordnung unter⸗

ſtehen ; — in den Städten der Städteordnung :
die ſtädtiſche Kommiſſion .

b) der Rechner (Kaſſier ) und diejenige Perſon , wel⸗

cher zur Kontrolle des Rechners die Gegenzeich⸗

nung zuſteht .
c) die Beamten und ſtändigen Bedienſteten .

d) die Gemeindeverſammlung oder der Bürgeraus⸗

ſchuß.
e) der ſtaatliche Beamte für die Abhör der Rech⸗

nungen .

t ) die Staatsbehörde für die unmittelbare Staats⸗

aufſicht und zwar das Bezirksamt und der Be⸗

zirksrat .

g) die höhere Verwaltungsbehörde , d. i. das Miniſt .
des Innern ( Verord . § 2) .

Hiezu kommt noch für die Sparkaſſen , welche

durch eine Mehrheit von Gemeinden verbürgt

ſind :

h) der Verbandsausſchuß .
B. Vom Geſetz zugelaſſene weitere Organe ( § 11 ) :

i ) Organe zur unmittelbaren Ueberwachung der Ver⸗

waltungsführung oder

kK) zur Vertretung der Einleger .

) Wegen Beſtellung eines Verbandsausſchuſſes vergl . § 10 des Geſetzes .

) Vergl . auch die amtl . Muſterſammlung zur D. ⸗Wſg . für die Grundbuchämter : Muſter 49 u. die Darlehenzuſage bei Muſter 47 .



Die Befugniſſe der oben zu K d —g bezeichneten Or⸗

gane ſind geſetzlich feſtgeſtellt und bedürfen daher keiner

beſonderen Feſtſtellung durch die Satzungen . Die ganze

eigentliche Verwaltungsthätigkeit , ſoweit ſie vom Geſetz nicht

höherer Genehmigung unterſtellt iſt , konzentriert ſich in dem

Organ zu K aà. Alle Verwaltungshandlungen gehen von

ihm aus . Die Organe zu K b und éſind bloß ſeine Voll⸗

ſtrecker . Das Organ zu Aöaà beſchließt alle Geſchäfts⸗
operationen und überwacht den Rechner , erteilt dieſem ſeine

Inſtruktionen im Allgemeinen und die Befehle im Einzelnen ,

die er zu vollziehen hat . Gleiche Inſtruktionen hat es den

übrigen Beamten und Bedienſteten zu erteilen , durch welche

der ihnen angewieſene Geſchäftskreis präziſiert und ihre

Vollmacht beſtimmt wird . Es bereitet die Vorlagen für

die Gemeindeverſammlung oder den Bürgerausſchuß vor ,

vertritt dieſelben in der Verſammlung . Es pflegt den Ver⸗

kehr mit den Staatsbehörden , prüft die Rechnungen des

Kaſſiers oder Rechners und verkehrt mit dem Beamten für

die ſtaatliche Rechnungsabhör . Es vertritt die Sparkaſſe

in allen Rechtsſtreitigkeiten , in allen Verträgen und

ſonſtigen Rechtsgeſchäften . “
Da übrigens die näheren Umſtände des fraglichen

Hauserwerbes nicht mitgeteilt ſind , möchten wir darauf hin⸗

weiſen , daß ein Erlaß des Großh . Miniſt . des Innern

vom 7 1893 (vergl . Müller⸗Riegger S . 242

Ziff. 20) ausſpricht : „ Sparkaſſengelder in Ge⸗

entſpricht allerdings nicht den Zwecken

der Sparkaſſe . “ In dem im Erlaſſe erwähnten Falle hat

ſich das genannte hohe Miniſterium geneigt gezeigt , „ auf

Grund des §S 14 Abſ. 3 des Sparkaſſengeſetzes die Ver⸗

wendung von Sparkaſſengeldern zum Bau oder zur Erwerb⸗

ung von Wohngebäuden für Beamte und Arbeiter zu ge⸗

nehmigen . “ — Es wird der betreffenden Sparkaſſenver⸗

tretung zu überlaſſen ſein , behufs ordnungsgemäßer Erledig⸗

ung ſich zunächſt mit dem ſtaatlichen Grundbuchbeamten in

der Sache in ' s Benehmen zu ſetzen.

(Siehe Zeitſchrift „ Der Bürgermeiſter “ für 1901 S . 183 . )

.

Ueber die Gründung von Lerbandssparkassen . )

Nachbem der Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern ““)

vom 16 . Mai 1900 Nr . 3179 „ Die Errichtung von

Bezirksſparkaſſen und örtlichen Zahlungsſtellen der Spar⸗

kaſſen betr “ den Sparkaſſenorganen des Bezirks K er⸗

öffnet war , nahm der Verwaltungsrat der Sparkaſſe S .

Anlaß , die Frage einer näheren Prüfung zu unterziehen ,
ob etwa und unter welchen Bedingungen die Vereinigung
der im nächſten Umkreiſe von S . gelegenen Gemeinden ,

bezüglich welcher nach der örtlichen Lage und den bis⸗

herigen Geſchäftsbeziehungen ein dauernder Geldverkehr
in ſichere Ausſicht genommen werden kann , zu einem

Sparkaſſenverbande ſich vollziehen könnte .

Die Verhandlungen ſind zu Ende geführt und iſt

auch der für die Verbandsſparkaſſe ausgearbeitete Statuten⸗

entwurf von Großh . Miniſterium des Innern bereits ge⸗

nehmigt worden .

Da die Errichtung neuer Sparkaſſen , ſowie die Gründ⸗

ung von Verbandsſparkaſſen derzeit auch anderwärts den

Gegenſtand von Erörterungen und Verhandlungen bildet ,

ſo dürfte eine Darſtellung der in vorliegendem Falle in

Betracht gekommenen Verhältniſſe ebenſo erwünſcht er⸗

ſchienen , wie die Bekanntgabe der Bedingungen , unter

denen ſich die Neugründung vollzogen hat —

Vorausgeſchickt wird , daß die im Jahre 1884 ge⸗

gründete Sparkaſſe S . weder ein Verwaltungsgebäude ,

noch ſonſtige Grundſtücke und Gebäude beſitzt und der

Reſervefond derſelben auf 1. Januar 1902 ſich auf rund

100 000 Mk . berechnen wird

Der Verwaltungsrat der Sparkaſſe hat nach ein⸗

gehender und wohlwollender Prüfung des von den Nach⸗

bargemeinden ausgeſprochenen Antrags auf Gründung
einer Verbandskaſſe die Bedingungen für den Eintritt in

den Verband feſtgeſetzt wie folgt :
à Entrichtung eines Eintrittsgeldes im Betrage von

4 Mark pro 1000 Mark Steuerkapital , wobei das ge⸗

ſamte ſtaatsſteuerpflichtige Steuerkapital für 1901 ( die

Kapitalrentenſteuerkapitalien zu einem Zehntel berück⸗

ſichtigt ) zu Grunde gelegt werden ſoll . Dieſes Eintritts⸗

geld ſoll bei der Sparkaſſe S . aufgenommen , vom 1.

Januar 1902 ab mit 5¾ verzinſt und in der Folge mit

zufallenden Sparkaſſenüberſchüſſen wieder abgetragen
werden .

b Vom 1. Januar 1902 ab ſind von den ſich er⸗

gebenden Ueberſchüſſen alliährlich der Gemeinde S . vor⸗

weg i bökie
der Betrag von 1000 Mk

S in S . und

2. die 5/ĩigen Zinſe aus dem Betrage , der nach

Abzug des auf die Gemeinde S . entfallenden Eintritts⸗

geldes vom Reſervefond ſich ergiebt . ( 100 000 — 30000

70000 Mk . 5 hieraus 3500 Mk. )

Nachdem zunächſt die Gemeinderäte der beteiligten

Gemeinden , hierauf der Bürgerausſchuß der Gemeinde

S . und zuletzt die Gemeindeverſammlungen und Bürger⸗

ausſchüſſe der aufzunehmenden Orte den Beitritt unter

den bezeichneten Bedingungen ſowie den für den Ver⸗

band maßgebenden Statutenentwurf einſtimmig genehmigt

hatten , wurde ſeitens des Bezirksamts an Großh . Mini⸗

ſterium des Innern Vorlage erſtattet Letzteres hat

unterm 12 . Dezember 1901 den Statutenentwurf unver⸗

ändert genehmigt und dabei auch betreffs der Kapital⸗

aufnahmen den Beſchlüſſen derjenigen Gemeinden , deren

Eintrittsgeld den Betrag von 6000 Mk . überſteigt , die

Staatsgenehmigung erteilt .

für die höheren

9 Nachdruck nur mit Genehmigung der Schriftleitung geſtattet .

0 ) Derſelbe iſt auf Seite 156 dieſer Zeitſchrift abgedruckt .
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Nach dieſer Neuregelung werden ſich die Verhältniſſe
der Sparkaſſe S . vom 1. Januar 1902 ab aller Voraus⸗

ſicht nach geſtalten , wie folgt :
Der Reſervefond berechnet ſich auf 1. Januar 1902

— wie oben bereits erwähnt — auf rund 100 000 Mk .

Hieran ab , das baar in der Kaſſe belaſſene

Eintrittsgeld der Gemeinde S . mit 30000 „

Verbleiben reſtlich 750000 Mk .

Hiezu treten die Eintrittsgelder und zwar

Gemeinde S . ( Stk . 7499 450 ) 30000 Mk .

16 ( 5 3380960 ) 43520

6 819680 ) 3280 „

( „ 1199 170 ) 4800 „

654800 % 260

88 427 440 ) 1710 „

0

WE

„ 2704030 ) 40820 „

1540880 6 160 „ 72910 „

( Stk . 18 226410 ) 142 910 Mk

Das Vermögen der Kaſſe ſtellt ſich hiernach im

Ganzen auf 142 910 Mk in welchem Betrage dasſelbe

den geſetzlichen Reſervefonds ( 5 % des Guthabens der

Einleger ) erreicht hat , ſo daß die nach dem 1. Januar

1902 ſich ergebenden Ueberſchüſſe unter die beteiligten

Gemeinden verteilt werden könnten .

Angenommen die Ueberſchüſſe des Jahres 1902 —

einſchließlich der Zinſen aus den Eintrittsgeldern — er⸗

reichen die Summen von rund 16500 Mk .

Hieran wären dann abzuziehen :
a. Nach § 30 der Satzungen 15¾

rund 2500 . Mk .

( 15 % des jährlichen Ueberſchuſſes

ſollen dem Reſervefond zugeſchla⸗

gen werden bis derſelbe 10 % des

Guthabens der Einleger beträgt )

b. Ferner die der Gemeinde
S . vorweg zuzuweiſenden Beträge
und zwar
1. für höhere Schulen 1000

2. 5 % ꝓ aus 70000 Mk . = 3500

zuſammen 600 —

Ueber die reſtlichen 9500 Mk .

könnte zu Gunſten der Verbandsgemeinden verfügt werden

Dieſen Betrag der Verteilungs⸗Berechnung zu Grunde

gelegt , würden auf die Gemeinde A mit einem Steuer⸗

kapital von 3381000 Mk . entfallen rund 1760 Mk .

Die Gemeinde A. würde damit verrechnen

àa. Die 5/igen Zinſe aus dem Eintritts⸗

gelde ( 13520 Mk. ) für 1902 mit 676 Mk .

b. durch Abzug am Eintritts⸗

geld 50 1084 „

Zuſammen 1760 Mk .

Das Eintrittsgeld beträgt im Ganzen 13 520 Mk .

Hieran ab den verrechneten Betrag mit 1084 „

Verbleibt reſtlich Eintrittsgeld 12 436 Mk .

Die Gemeinden werden auf dieſe Weiſe Mitglied der

Verbandskaſſe ohne wirklich Leiſtungen aus Ge⸗
meindemitteln .

Seitens der Gemeinden wird nach Ausſtellung ent⸗

ſprechender der Sparkaſſe zu behändigender Schuldurkunden
über den Betrag des Eintrittsgeldes letzteres im Kaſſen

buch für 1902 in Einnahme und Ausgabe durchgeführt
und in der Gemeinderechnung unter den §8§ 17 und 39

verrechnet , während die Sparkaſſe ihrerſeits die Eintritts⸗

gelder unter §S 6 in Einnahme und auf den Namen der

betr Gemeinden unter § 29 in Ausgabe ſtellt .

Ob und inwieweit die obigen Ausführungen d. h.
die für erwähnte Neugründung feſtgeſtellten Bedingungen
anderwärts bei Errichtung ähnlicher Verbände Berück⸗

ſichtigung finden können , wird in jedem einzelnen Falle

gründlicher Erwägung und Prüfung bedürfen Die Ver⸗

hältniſſe der einzelnen Kaſſen und Gemeinden ( Höhe des

Reſervefonds , Art und Höhe der Steuerkapitalien , Höhe
der Einlagen aus den beteiligten Gemeinden u. ſ. w. )

ſind erfahrungsgemäß ſo verſchieden geartet , daß ſich allge⸗
mein maßgebende Beſtimmungen für die Gründung von

Verbänden gedachter Art niemals werden feſtſtellen laſſen .

Wie aus dieſem hervorgeht , laſſen ſich etwaige Un⸗

billigkeiten der Gemeinden gegenüber , welche die Spar⸗

kaſſe gegründet haben , bei Beſtimmung der Höhe des dieſen
Gemeinden zum Voraus zu überweiſenden Ueberſchuß⸗

betrages ſehr leicht ausgleichen .
Die Gemeinde S hat zweifellos bei Behandlung der

Angelegenheit in gebührender Berückſichtigung des Um⸗

ſtandes , daß bei dem langjährigen Geld⸗ und Geſchäfts⸗

verkehr mit den benachbarten Gemeinden ein Teil des

vorhandenen Reſervefonds auch von dieſen beigeſteuert
wurde , von vornherein eine überaus wohlwollende Haltung

beobachtet und die Bedingungen derart geſtellt , daß eine

Annahme derſelben durch die aufzunehmenden Gemeinden

vorausgeſetzt werden konnte . Dabei dürfte auch ent⸗

ſcheidend ins Gewicht gefallen ſein , einerſeits die That⸗
ſache , daß durch erwähnte Neugründung der Errichtung
weiterer Kaſſen im nächſten Umkreiſe der Gemeinde S .

ein für allemal vorgebeugt wird , andererſeits aber auch

die Annahme , daß durch Schaffung eines Intereſſenver⸗

bandes gedachter Art , der Verkehr zwiſchen S . und den

Nachbarorten ein regerer werde und daß dadurch beſon⸗
ders auch der überaus ſtarken Konkurrenz ſeitens der

benachbarten ſchweizeriſchen Geldinſtitute am wirkſamſten

begegnet werden könne .

Thatſache iſt denn auch , daß den benachbarten

ſchweizeriſchen Kaſſen infolge ihres höheren Zinsfußes für

Einlagen — die freiere Bewegung im Geſchäftsverkehr
und die weniger ſtrengen Vorſchriften hinſichtlich der

Geldanlagen dürften die höhere Zinszahlung ermöglichen
—ſowie aus anderen hier nicht näher zu erwähnenden
Gründen enorme Summen aus den badiſchen Gemeinden



des Seekreiſes zufließen und daß dieſer Geldabfluß nach

der Schweiz durch ein ausgedehntes Agentennetz ſowie

durch fortgeſetztes Inſerieren in den Zeitungen des bad .

Oberlandes ganz erheblich gefördert wird . Hat die be⸗

ſchloſſene Neuregelung eine Aenderung d. h. einen regen

Geſchäftsverkehr der Kaſſe mit den in den Verband auf⸗

genommen Gemeinden zur Folge , ſo würde der die Ge —

meinde S treffende Ausfall an Sparkaſſenüberſchüſſen

durch erhöhten Umſatz wenigſtens teilweiſe ſich wieder

ausgleichen . An den beteiligten Gemeinden iſt es nun

gelegen , das ſeitens der Gemeinde S . bewieſene Ent

gegenkommen durch kräftigſte Förderung der Verbands⸗

intereſſen entſprechend zu würdigen .

Möge der neu gegründete Verband den beteiligten

Gemeinden und ihren Bewohnern zum Segen gereichen !

Sparkassenverbändlsversammlung .
Die 6. Verbandsverſammlung fand am 12 . Oktober v.

J . im Stadthaus zu Konſtanz ſtatt .

Anweſend waren 75 Vertreter von 44 Verbandskaſſen ,

ſowie als Vertreter des Großh . Miniſteriums des Innern

Herr Miniſterialrat Weingärtner , ferner die Herren Geh .

Oberregierungsrat v. Bodman und Geh . Regierungsrat

Jung und als Vertreter der Stadtgemeinde Konſtanz Herr

Oberbürgermeiſter Weber .

Nach Eröffnung und Begrüßung der Verſammlung

durch den Vorſitzenden , Bürgermeiſter Siegriſt aus

Karlsruhe , begrüßte Herr Miniſterialrat Weingärtner

die Verſammlung namens des Großh . Miniſteriums des

Innern und Herr Oberbürgermeiſter Weber namens der

Stadtgemeinde Konſtanz , wobei beide Redner auf die hohe

Bedeutung hinwieſen , welche die öffentlichen Sparkaſſen für

das geſamte wirtſchaftliche Leben erlangt hätten .

Sodann erſtattete der Vorſitzende Bericht über die

Thätigkeit des Verbandsvorſtandes ſeit der letzten Verſam m⸗

lung . Aus demſelben iſt zu entnehmen , daß dem Verbande

infolge des Hinzutritts der Sparkaſſen Boxberg und St .

Blaſien nunmehr 69 Sparkaſſen angehören , deren Geſamt⸗

Einlagebeſtand Ende des Jahres 1900 ſich auf 338 Mill

Mark belief gegen 322 Mill . Mark auf Ende 1899 . Die

Zunahme des Einlagebeſtandes hat ſich gegen früher etwas

verringert , was eine Folge der im Jahre 1900 in beſonders

hohem Maße hervorgetretenen Geldknappheit iſt . Im

laufenden Jahre fließen den Sparkaſſen wieder erheblich

mehr Einlagen zu .

Von den Gegenſtänden , welche den Vorſtand in letzter

Zeit beſchäftigt haben , ſind folgende zu erwähnen :

Die Frage , ob eine badiſche Gemeinde Sparkaſſe ver⸗

pflichtet ſei, ſich in das Handelsregiſter eintragen zu laſſen ,

wurde von dem Gr . Landgericht Konſtanz in verneinendem

Sinne entſchieden , weil die badiſchen Gemeinde⸗Sparkaſſen

nicht auf Gewinn gerichtete , ſondern gemeinnützige Unter⸗

nehmungen ſeien und überdies ſchon als Unternehmungen
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der Gemeinden nicht in das Handelsregiſter einzutragen
wären .

Der Vorſtand erklärte auf Befragen einer Sparkaſſe

für zuläſſig , in den Satzungen die Beſtimmung aufzunehmen ,

daß eine rechtsverbindliche Quittung der Sparkaſſe über

rückbezahlte Kapitalien zwei Unterſchriften — die des Rech⸗

ners und des Kontrolleurs — bedürfe und empfahl , dieſe

Beſtimmung auch in die Darlehensverträge aufzunehmen
und im Sparkaſſenlokal durch Anſchlag bekannt zu geben.

Aus Anlaß der Einführung der neuen Grundbuchord⸗

nung hat der Vorſtand nach Benehmen mit dem Gr . Juſtiz⸗

miniſterium Formularien für Darlehens - und Hypotheekn⸗

verträge ( Kapitalzuſageſcheine ) ausgearbeitet und denjenigen

Sparkaſſen zugehen laſſen , für deren Bezirk das neue Recht
in Kraft geſetzt worden iſt .

An das Großh . Juſtizminiſterium wurde auf Anregung
einer Sparkaſſe das Erſuchen gerichtet , zu veranlaſſen , daß
in die Hypothekenbriefe auch die Namen der vorhergehenden

Hypothekengläubiger aufgenommen werden . Das Großh .

Juſtizminiſterium glaubte jedoch , dies den Grundbuchämtern

freiſtellen zu ſollen .

Ferner wurde das Großh . Juſtizminiſterium erſucht , zu

veranlaſſen , daß die Schätzungsurkunden und Verlagſcheine
den Sparkaſſen von den Grundbuchämtern zurückgegeben
werden . Hierauf hat das Gr . Miniſterium erwidert , daß

dem nichts im Wege ſtehe , ſoweit nicht auf dieſe Urkunden

in der Eintragsbewilligung Bezug genommen ſei oder die⸗

ſelben auf Aktenſtücken enthalten ſeien , welche zu den

Grundakten gehörten .
Ferner hat der Vorſtand beim Großh . Miniſterium des

Innern angeregt , es möchte durch entſprechende Aenderung
der beſtehenden Beſtimmungen dafür geſorgt werden , daß

auch unter der Herrſchaft des neuen Grundbuchrechts die

Grundbuchbeamten bezw. die Gemeinderäte bei jeder Grund⸗

ſtücksveräußerung die Erwerber auf das Erfordernis der Er⸗

neuerung der Gebäudefünftelverſicherung aufmerkſam machen .

Endlich iſt der Vorſtand beim Großh . Juſtizminiſterium

dahin vorſtellig geworden , daß die Grundbuchbeamten ver⸗

anlaßt werden möchten , die ordnungsgemäß ausgeſtellten
Urkunden der Sparkaſſen⸗Verwaltungen als öffentliche

Urkunden , die einer weiteren Beglaubigung nicht bedürfen ,

anzuerkennen , da die Sparkaſſen als öffentliche Anſtalten
und ihre Verwaltungsorgane gleich denen der Gemeinde

ſelbſt als öffentliche Behörden zu gelten haben . Der Vor⸗

ſitzende macht übrigens darauf aufmerkſam , daß dieſe Frage

eventuell von den Sparkaſſen im Wege der Beſchwerde über

die ablehnende Verfügung der Grundbuchbeamten zur ge⸗

richtlichen Entſcheidung zu bringen ſei und weiſt darauf hin ,

daß ein württembergiſches Landgericht die Frage bereits zu

Gunſten der Sparkaſſen entſchieden habe und daß auch

zahlreiche badiſche Grundbuchbeamten die Urkunden der

Sparkaſſen als öffentliche anerkennen .

Sodann wird noch über die Anregung des Großh .

Miniſteriums berichtet , die Sparkaſſen möchten in ausge⸗

＋ͤ8.
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dehnterem Maße mit der Badiſchen Bank in Geſchäftsver⸗

kehr treten , um dieſer Bank , die im Intereſſe von Handel
und Induſtrie erwünſchte Beibehaltung des Notenprivilegs

zu erleichterr . Der Vorſtand hat nach Benehmen mit der

Badiſchen Bank dieſe Anregung einer eingehenden Beratung

unterzogen und beſchloſſen , den Sparkaſſen zu empfehlen ,

ſoweit thunlich mit der Badiſchen Bank in Geſchäftsverkehr

zu treten und wie die Staatskaſſen den Notenumlauf dieſer

Bank thunlichſt zu fördern . Ein ähnliches Verhältnis ſei auch
in Württemberg beabſichtigt , wo allerdings ein intenſiverer

Verkehr zwiſchen den Sparkaſſen und der württembergiſchen
Notenbank dadurch erleichtert ſei , daß dieſe Notenbank in

Württemberg fünfundzwanzig Filialen bezw. Agenturen beſitze.

Siche hierwegen unſern ausführl . Bericht S . 291/ù2 d. Bl .

Beim folgenden Punkt der Tagesordnung berichtet

Sparkaſſen⸗Verwalter Schneider in Heidelberg über die

Reviſtion der Verbandsrechnung für das Jahr 1900 und

beantragt , dem Rechner Entlaſtung zu erteilen , was ein⸗

ſtimmig geſchieht .
Sodann legt der Rechner , Bürgermeiſter Dr . Weiß

in Eberbach , den Voranſchlag der Verbandskaſſe für das

Jahr 1902 vor , welcher ohne Diskuſſion angenommen wird .

Hierauf erörterte Bürgermeiſter Dr . Thoma aus

Freiburg eingehend die verſchiedenen Hypothekenformen des

Bürgerlichen Geſetzbuches und die Frage , welche Hypotheken⸗
art für die Zwecke der Sparkaſſen die geeignetſte ſei .

Unter lebhafter Polemik gegen die von einem Juſtizbeamten

anläßlich eines Vortrages in Lahr verfochtene Meinung ,

daß ſich für die Sparkaſſen am beſten die Sicherungshypothek

eigne , gelangte er zu dem Schluſſe , daß es für die Spar⸗

kaſſen ohne allen Zweifel das Ratſamſte ſei , der Regel nach

die Verkehrshypothek und zwar in der Form der Brief⸗

hypothek zu wählen . Er weiſt dabei darauf hin , daß auch
die zuſtändigen ſtaatlichen und kirchlichen Stiftungsbehörden

für die Anlage der Stiftungsgelder die Verkehrs⸗ bezw.

Briefhypothek vorgeſehen haben .
In der Diskuſſion teilt der Vorſitzende mit , daß er ge⸗

legentlich der letzten Sitzung des Ausſchuſſes des Deutſchen

Sparkaſſen⸗Verbandes Erkundigungen bei den Vertretern

der außerbadiſchen Sparkaſſen⸗Verbände eingezogen habe ,

welche übereinſtimmend erklärten , daß bei ihnen überall

ausſchließlich die Briefhypothek von den Sparkaſſen ver⸗

wendet werde .

Rechtsrat Dietrich - Konſtanz fragt ſodann an , welche

Stellung der Vorſtand zur Frage der Aufnahme der Voll⸗

ſtreckungsklauſel in die Hypothekenbriefe einnehme . Bürger⸗

meiſter Dr . Thoma teilt hierauf mit , daß der Vorſtand

dieſe Frage beraten habe und dabei zu dem Ergebnis ge⸗

kommen ſei , es ſei nicht erforderlich , den Sparkaſſen Auf⸗

nahme der Vollſtreckungsklauſel als Regel zu empfehlen .

Nachdem noch die Frage der Eigentümer⸗Teilhypothek
und deren Behandlung durch Herrn Feiſt⸗Oberkirch ,

Rechtsrat Dietrich⸗Konſtanz und Bürgermeiſter Dr .

Thoma - ⸗Freiburg kurz erörtert worden iſt , erbittet ſich

Verwalter Schneider⸗Heidelberg Auskunft darüber , ob

es notwendig ſei , bei der Vorrangseinräumung für die

Hypothek der Sparkaſſe durch einen der Sparkaſſe vor⸗

gehenden Gläubiger den Hypothekenbrief dem Grundbuchamt

vorzulegen , was durch Bürgermeiſter Dr . Thoma bejaht
wird . — Am Schluß der Debatte über dieſen Punkt wird

feſtgeſtellt , daß ſich gegen die Stellungnahme des Vorſtandes

bezw. des Referenten zu der Frage der Hypothekenform
keinerlei Widerſpruch erhoben hat .

Ueber den fünften Punkt der Tagesordnung , die Ab⸗

änderung des Fürſorgegeſetzes für Gemeinde⸗ und Körper⸗

ſchaftsbeamte vom 8. Juni 1896 betr . , berichtet namens des

Vorſtandes Bürgermeiſter Dr . Weiß⸗Eberbach und ge⸗

langt dabei zu dem Antrag : „ Der Sparkaſſen⸗Verband

möge bei Großh . Miniſterium des Innern folgende Aender⸗

ungen des Fürſorgegeſetzes in Anregung bringen :

1. Die in §S 40 vorgeſehene Herauszahlung der Beiträge

ausgeſchiedener Mitglieder ſoll ganz von der Anſtaltskaſſe
übernommen werden .

2. Der Vereinsbeitrag der Anſtellungskorporationen

zur Fürſorgekaſſe nach § 46 des Geſetzes ſoll beſeitigt werden .

3. §S 10 des Geſetzes ( betreffend die Vorausſetzungen
der Zuruheſetzung ) ſoll nach dem Muſter des Beamtengeſetzes

abgeändert werden .

4. §S 13 ſoll nach den Wünſchen der Sparkaſſenbeamten

verbeſſert und in §S 16 als Höchſtbetrag des Einkommens⸗

Anſchlags ſtatt 4000 Mark 5000 Mark eingeſetzt werden . “

Miniſterialrat Weingärtner erklärte , daß eine

Reviſion des Fürſorgegeſetzes vom Miniſterium des Innern

in Ausſicht genommen ſei und daß dieſes die Anträge des

Verbandes in wohlwollender Weiſe prüfen werde . Ob be⸗

reits dem nächſten Landtag eine entſprechende Geſetzesvorlage

gemacht werden könne , ſei noch nicht ſicher , doch werde dies

wenn immer möglich geſchehen . Ob es ſich dabei ermög⸗

lichen laſſe , auch den Wunſch zu erfüllen , daß der Berech⸗

nung des Ruhegehalts der letzte Einkommensanſchlag vor

der Zuruheſetzung zu Grunde gelegt wird ſei zweifelhaft , da

in dieſer Beziehung die Verhältniſſe des Sparkaſſenbeamten
anders lägen , als die des Staatsbeamten ,wo die Höhe des

Einkommens geſetzlich feſtgeſtellt ſei . Es ſei aber vielleicht

möglich , dies wenigſtens unter der Bedingung zuzulaſſen ,

daß der letzte Einkommensanſchlag eine beſtimmte Mindeſt⸗

zeit hindurch beſtanden habe .

Verwalter Kriechle erklärt , daß er bei der Angelegen⸗

heit perſönlich nicht beteiligt ſei , daß er aber im Landtag ,

ſofern er dieſem angehören werde , mit allen Kräften für eine

baldige Durchführung der Wünſche auf eine Geſetzesver⸗

beſſerung eintreten werde . Die Abſtimmung ergab ein⸗

ſtimmige Annahme der von dem Referenten geſtellten Anträge .

Die weiter auf der Tagesordnung ſtehende Erörterung
von Fragen und Wünſchen aus der Mitte der Verſammlung

erſtreckte ſich zunächſt auf einen von den Sparkaſſenrechnern
des Seekreiſes geſtellten Antrag , der Verband möchte die



Aufhebung der Kautionspflicht der Sparkaſſenrechner herbei⸗

führen .
Verwalter Leſer - Lahr bemerkt hierzu , daß der Vor⸗

ſtand die Angelegenheit eingehend erörtert habe , jedoch nicht

im ſtande ſei , dem geäußerten Wunſche zu entſprechen , da

die Gründe , welche zur Aufhebung der Beamtenkautionen

beim Reich und beim badiſchen Staat geführt hätten , für
die Sparkaſſen nicht oder jedenfalls nicht in gleichem Maße

vorlägen ; auch liege es im eigenen Intereſſe der Sparkaſſen⸗

rechner , ihr Vermögen oder Teile desſelben in der Form

der Kaution durch die Sparkaſſen verwaltet zu ſehen , wobei

Verwalter Leſer noch der Erwägung der Sparkaſſen

empfiehlt , ob ſie nicht für Geldeinlagen ihrer Beamten dieſen
einen höheren Zinsfuß als im allgemeinen üblich ſei , ge —

währen könnten .

Nachdem zu dieſer Frage niemand das Wort ergriffen

hat , bringt der Vorſitzende die Anfrage der Sparkaſſe

Heidelberg zur Erörterung , in welcher Form anderwärts

die Grundbuchbeamten den Sparkaſſen von dem Eigentums⸗

übergange von Grundſtücken , an denen den Sparkaſſen eine

Hypothek zuſteht , ſowie von der Uebernahme einer Schuld
der Sparkaſſe gegenüber durch den neuen Eigentümer Kennt⸗

nis geben. Sparkaſſenverwalter Schneider⸗Heidelberg

führt hierzu aus , daß unter dem neuen Verfahren die

Grundbuchbeamten die Hypothekengläubiger zwar von dem

Eigentumsübergang in Kenntnis ſetzen , dabei aber den

Kaufpreis und die Zeit des Eigentumsüberganges nicht

angeben , obgleich dies für die Sparkaſſen von lebhaftem

Intereſſe wäre . Auch von der etwaigen Schuldübernahme

durch den neuen Erwerber würden die Sparkaſſen zuweilen

garnicht in Kenntnis geſetzt. Der Vorſitzende teilt hierzu

mit , daß das Verfahren der Grundbuchbeamten in dieſen

Fällen durch die neue Dienſtweiſung genau geregelt ſei.

Danach ſei demſelben die Angabe des Kaufpreiſes in der

Benachrichtigung der Gläubiger nicht vorgeſchrieben . Es ſei

aber anzunehmen , daß auf Erſuchen der Sparkaſſen dieſe

Angaben bereitwilligſt gemacht werden , wie dies z. B . in

Karlsruhe geſchehe . Eine Benachrichtigung der Hypotheken⸗

gläubiger von einer Schuldübernahme durch die Grundbuch⸗

Hilfsbeamten ſei in der Dienſtweiſung für den Fall vorge⸗

ſehen , daß die Schuldübernahme im Kaufvertrage erfolge ,

ſelbſtverſtändlich aber nicht für den Fall , wenn im Kauf⸗

vertrag über die Uebernahme der Hypothekenſchulden nichts

bedungen ſei. In dieſem Falle ſtehe es aber der Sparkaſſe

frei , ob ſie den bisherigen Schuldner beibehalten oder mit

dem neuen Erwerber des Grundſtücks wegen Uebernahme
der perſönlichen Schuldnerſchaft ins Benehmen treten will .

Weiter fragt die Sparkaſſe Heidelberg an , ob es auch

bei anderen Sparkaſſen vorgekommen ſei , daß im Liegen⸗

ſchaftsvollſtreckungsverfahren der Steigſchilling nicht mit dem

für die Hypotheken bedungenen Zinsfuß , ſondern nur mit

dem neuen geſetzlichen Zins von 4 Proz . verwieſen worden

ſei . Der Vertreter von Heidelberg bemerkt hierzu , daß in

Heidelberg in einem Falle für den Steigſchilling nur der

geſetzliche Zins von 4 Proz . zur Verweiſung gelangt ſei ,

obgleich die Hypothek der Sparkaſſe mit 4½ Proz . zu ver⸗

zinſen war . Auf Befragen des Vorſitzenden wird mitgeteilt ,

daß das betreffende Vollſtreckungsverfahren noch unter der

Herrſchaft des alten Vollſtreckungsrechtes eingeleitet und

durchgeführt worden ſei , aber nach dem 1. Januar 1900 .

Der Vorſitzende bemerkt hierzu , daß nach dem alten Voll⸗

ſtreckungsrecht der Steigſchilling mit dem geſetzlichen Zins⸗

fuße zu verweiſen ſei, alſo ſeit dem 1. Januar 1900 mit

4 Proz . Im neuen Vollſtreckungsverfahren würde aber

eine derartige Verweiſung nicht mehr vorkommen , da hier
der Steigerer die Hypotheken mit dem dafür bedungenen

Zins zu übernehmen habe .
Da weitere Fragen und Wünſche aus der Mitte der

Verſammlung nicht geäußert werden , wird zur Neuwahl
des Vorſtandes geſchritten , wobei der bisherige Vorſtand

durch Akklamation einſtimmig wiedergewählt wird .

Als Ort für die nächſte Verbandsverſammlung wird

auf Einladung des Vertreters der Sparkaſſe Raſtatt die

Stadt Raſtatt beſtimmt und hierauf die Verſammlung von

dem Vorſitzenden geſchloſſen .

Erlasse , Entscheidungen u . dergl .
Die Statiſtik über die Ergeb⸗

niſſe der israelit . kirch⸗
lichen Steuern betr .

In das ſtatiſtiſche Jahrbuch , welches von dem ſtati⸗

ſtiſchen Landesamt herausgegeben wird , ſoll unter Anderm

auch eine Ueberſicht über das Ergebnis der örtlichen

israelitiſchen Kirchenſteuer aufgenommen werden .

Die betreffenden Angaben ſind in den Einzugsregiſtern
enthalten , welche den Großh Bezirksämtern zur Vollzugs⸗
reiferklärung (§S 28 des Ortskirchenſteuergeſetzes und 8§15
der Voranſchlagsanweiſung vom 25 . Oktober 1895 —

Verord⸗Bl Nr . X des Oberrats der Israeliten 1895 —)
vorgelegt werden .

Im Einverſtändnis mit Großh . Miniſterium des

Innern beauftragen wir die Großh Bezirksämter , die

erforderlichen Mitteilungen jeweils bei der Vollzugsreif⸗
erklärung der Einzugsregiſter dem ſtatiſtiſchen Landesamt

unmittelbar zugehen zu laſſen .
Dieſelben haben neben der Angabe der Zahl der

Steuerpflichtigen und der Geſamtſumme der zur Erhebung
kommenden Steuern auch die Zahl und die Beitrags⸗
wochen der Steuerpflichtigen und deren Steuerbeträge

nach Maßgabe des § 8 der Beſteuerungsordnung vom

6. Sept . 895 — Ver . ⸗Bl . des Gr . Oberrats von 1895

Nr . IX — zu enthalten . Soweit den Großh Bezirks⸗
ämtern das bezügl Material für die bis zum Jahr 1896

zurückliegenden Jahre zu Gebote ſteht , iſt dasſelbe dem

Statiſtiſchen Aint mitzuteilen .
Die Beiträge der in der örtlichen kirchlichen Steuer

mit zur Erhebung gelangenden Anteile an dem Auf⸗
wand für die Bedürfniſſe der Bezirksver⸗
bände ( 88 25 ff. der Beſteuerungsordnung ) ſind bei

der Vollzugsreiferklärung des Voranſchlags ( § 32 der

Beſteuerungsordnung ) dem Statiſtiſchen Landesamt gleich⸗
falls zur Kenntnis zu bringen .

Erl des Juſt⸗Min . vom 7. Oktbr . 1901 , Nr . 36 407.
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Briefkasten .

Hrn . Gdrechner R. in M.

zember v. J . lautend :

„ Die Einzugsſtellen für Invaliditäts⸗ und Alters⸗Verſi erung

haben ihren Bedarf an Beitragsmarken bei der Poſtanſtalt

anzukaufen bezw . zu beziehen . Wenn aber dieſe Poſtanſtalt
nur eine Poſtagentur iſt und einen Markenbeſtand zur Verfüg⸗

ung hat , der für die örtliche Einzugsſtelle in keinem Falle oder
nur in Ausnahmsfällen zureichend iſt , ſo daß dieſe Agentur

bei ihrem vorgeſetzten Poſtamt dieſe Marken auf Grund Be⸗

ſtellung beziehen muß ,

a) ſind alsdann die Rechner verpflichtet , der Poſtagentur bei

der Markenbeſtellung ſchon das Geld zu übergeben , oder

hat der Poſtbote , bezw . die Poſtagentur erſt dann Anſpruch

auf das Geld , wenn dem Rechner die Marken behändigt

werden ; und

b) ſind die Poſtagenturen bezw . Poſtboten verpflichtet , auf

Grund ſolcher Beſtellung den Rechnern der örtlichen Ein⸗

zugsſtellen die Beitragsmarken ins Wohnhaus zu über⸗

bringen , wenn eine beſtimmte Zeit zur Abholung der

Marken dem Rechner bei der Beſtellung nicht angegeben

werden kann “

möge Ihnen nachſtehende Antwort dienen :

Es kommen folgende zwei Fälle in Betracht :

1. Der Rechner wohnt in einem Ort , in dem ſich eine Poſt⸗

agentur befindet ;
2. Der Rechner wohnt in einem Ort , in dem ſich keine Poſt⸗

agentur befindet , der vielmehr zum Landbeſtellbezirk einer

Poſtagentur gehört ,

Fall 1 : Der Rechner beſtellt die Verſicherungsmarken ſelbſt

bei der Poſtagentur und nimmt ſie nach Eingang , den er vom Poſt⸗

agenten bei der Beſtellung erfahren kann , gegen Baarzahlung in

Empfang . Eine Hinterlegung des Betrages bei Aufgabe der Be⸗
ſtellung iſt nicht erforderlich . Der Ortsbriefträger bringt die Ver⸗

ſicherungsmarken nicht ins Haus .

Fall 2 : Von den im Landbeſtellbezirk gangbarſten beiden

Sorten der Marken zur Entrichtung von Beiträgen zur Invaliden⸗

verſicherung wird dem Landbriefträger ein eiſerner Beſtand im

Höchſtbetrage von zuſammen 10 Mk. übergeben ; an einen und

denſelben Käufer darf davon gleichzeitig nicht mehr als ungefähr

für 1 Mk . abgegeben werden .

Im Uebrigen iſt der Landbriefträger verpflichtet , auf vorherige

Beſtellung der Entnehmer Verſicherungsmarken , welche er entweder

der Art nach überhaupt nicht mit ſich zu führen hat oder , im Falle

der Mitführung , nicht in der gewünſchten Menge ſofort abgeben

kann , auf dem nächſten Beſtellgang mitzubringen . ( 5 30 der Dienſt⸗

anweiſung für die Landbriefträger . )

Nach § 49 der Poſtordnung vom 20 . März 1900 nehmen die

Landbriefträger Beſtellungen auf Wertzeichen an . An dieſer Stelle

§ 491J1 heißt es : „ Die Landbriefträger haben dieſe Beſtellungen

nebſt den ihnen dafür übergebenen Baarbeträgen in ihr An⸗

nahmebuch einzutragen . Der Auftraggeber kann ſich von der erfolgten

Eintragung in das Annahmebuch überzeugen oder dieſe ſelbſt

bewirken . “

Dieſe Beſtimmung , daß den Landbriefträgern die Baarbeträge

zu übergeben ſind , iſt unzweifelhaft auch im Falle der Beſtellung

von Verſicherungsmarken maßgebend .

Sollte der Fall vorliegen , daß ein Rechner in regelmäßiger

Wiederkehr größere Mengen Verſicherungsmarken braucht , die die

Poſtagentur nicht vorrätig hat , ſondern erſt bei ihrer Abrechnungs⸗

poſtanſtalt beſtellen muß und in Folge deſſen dem Landbriefträger

auf dem nächſten Beſtellgang nicht mitgeben kann , ſo könnte m. E.

wie folgt verfahren werden :

Auf Ihre Anfrage vom 8. De⸗

Der Rechner benachrichtigt durch den Landbriefträger die Poſt⸗

agentur , welche und wieviel Verſicherungsmarken er braucht und

erſucht gleichzeitig den Poſtagenten , ihm den Eingang der Marken

bei der Agentur mitzuteilen ; nach erhaltener Mitteilung giebt der

Rechner den Baarbetrag dem Landbriefträger mit und erhält mit

der nächſten Beſtellung die gewünſchten Marken . Auf dieſe Weiſe

würde verhindert werden , daß der Rechner blängere Zeit einen

Betrag verausgabt hat , für den er keinen Beleg vorweiſen kann

Ihre Anfrage Ziffer 2 wird in nächſter Nummer beanwortet

werden .

Hr . Amtsreb . Sch . in Dar es⸗Salam ( Oſtafrika ) Die beſten

Wünſche zum neuen Jahre ! Karte vom 25 . 11. iſt am 29 . 12. ein⸗

getroffen . Herzl . Dank und freundl . Gruß .

Verſonalnachrichten .

Ernannt :

Zum Reviſor : Revident Richard Hock in Tauberbiſchofsheim .

Zu Revidenten die Reviſionsgehilfen : Wilhelm Güde in Donau⸗

eſchingen ; Friedrich Gillardon in Villingen ; Johann

Greulich in Waldkirch ; Joſef Kamp in Heidelberg .

Zu Reviſionsgehilfen : Heinrich Seeber beim Bezirksamt Pforz⸗
heim ; Guſtav Adolf Hoch beim Bezirksamt Säckingen

( Aushilfe ) .

Verſetzungen :

Reviſor Adolf Schneider in Pforzheim zum Bezirksamt Heidelberg .

5 Ernſt Mölbert „ Lörrach 5 5 Pforzheim .

Gottfried Iſele „ Konſtanz „ 55 Lörrach .

5 Heinr . Theobald „ Wiesloch „ 5 Bruchſal .

Revident Adolf Rieger „ Bruchſal „ 5 Konſtanz .

7 Otto Kaiſer „ Neuſtadt „ 5 Wiesloch .

5 Karl Müller „ Mannheim „ 75 Neuſtadt .

75 Auguſt Breunig „ Lörrach 5 5 Mannheim

75 Karl Werlang „ Ettlingen „ 5 Engen ( zur

Aushilfe ) .

5 Friedrich Jäger aushilfsweiſe „ 5 Lahr .

Karl Schmidt in Pforzheim aushilfsweiſe zum

Bezirksamt Schopfheim .

Jakob Bräuning in Bretten zum Bezirksamt

Heidelberg .

77

Durch Beſchluß des Miniſteriums des Innern vom 21 . Dezbr .
v. J . ſind auf Grund der abgelegten Prüfung nachverzeichnete Ver⸗

waltungsaktuare als für den Amtsrevidentendienſt befähigt erklärt

worden :

Wilhelm Veith , zur Zeit in Mosbach ,

David Zier , zur Zeit in Lörrach ,

„ Ernſt Sahr , zur Zeit in Konſtanz ,

Karl Himmelhan , zur Zeit in Breiſach ,

Wilhelm Koch , zur Zeit in Eberbach ,

Ernſt Köbele , zur Zeit in Raſtatt ,

Eduard Schumacher , zur Zeit in Karlsruhe ,

Emil Pfundſtein , zur Zeit in Konſtanz ,

Friedrich Steinmann , zur Zeit Wiesloch ,

Karl Wolf , zur Zeit in Wiesloch ,

Karl Herrmann , zur Zeit in Freiburg, “

Robert Herbſt , zur Zeit in Karlsruhe ,

Adam Unholtz , zur Zeit in Heidelberg ,
Emil Fiſcher , zur Zeit in Karlsruhe .
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Bücherſchan .

Gewerbeunfallverſicherungsgeſetz und

Bauunfallverſicherungsgeſetz
mit Vollzugs⸗ und Ausführungsbeſtimmungen für das

Großherzogtum Baden nebſt Zuſätzen und Verweiſungen
von E . Muſer , Oberrechnungsrat im Miniſterium des

Innern . Verlag der Braun ' ſchen Hofbuchdruckerei Karls⸗

ruhe 1901 .

Dieſe beiden Ausgaben haben die gleichen Vorzüge ,
wie die vom Herausgeber veranſtaltete Sonderausgabe
des Invalidenverſicherungsgeſetzes . Dem Geſetzestext iſt

jeweils der allgemeine Teil der Geſetzesbegründung vor⸗

angeſtellt ; die gegenüber den bisherigen Beſtimmungen
eingetretenen Aenderungen der Geſetze ſind durch Fett⸗
druck hervorgehoben , auch iſt eine vergleichende Ueberſicht

der Paragraphen der früheren und der jetzigen Geſetze

beigegeben Die Ausgaben , welche eine Zuſammenſtellung
ſämtlicher in Baden geltender Geſetzes⸗ und Vollzugsvor⸗

ſchriften über die Bau⸗ und Gewerbeunfallverſicherung
enthalten , können beſtens und namentlich auch den Bürger⸗
meiſterämtern ſehr empfohlen werden .

Geſamt⸗Inhaltsverzeichnis zur Zeitſchrift

für Bad Verwaltung und Verwaltungsrechtspflege für

1869 bis einſchließlich ! 900 , bearbeitet von Ernſt Müller ,

Verwaltungsgerichtsrat , Heidelberg , Verlag von Adolf

Emmerling u Sohn 1901 . 56 Seiten , 3 . 6 ) Mk .

Die Anſchaffung dieſes mit ebenſoviel Sachkenntnis
als Sorgfalt ausgearbeiteten Generalregiſters kann den

Beſitzern der erwähnten Zeitſchrift nur empfohlen werden .

Bei A. Hintrager , Stuttgart , Forſtſtraße iſt ein ſehr

praktiſches Haushaltungsbuch für Hausherren für

1902 zum Preiſe von Mk . erſchienen .

Das Hypothekenrecht des deutſchen Bür⸗

gerlichen Geſetzbuches . Ein Leitfaden durch das

Hypothekenrecht und ein Hülfsbuch für alle , die ſich mit

Hypotheken zu befaſſen haben Von M. Hallbauer ,
Sberlandesgerichtsrat . Verlag von Raßberg und Berger ,
Leipzig 901 .

Das neue Hypothekenrecht iſt auch für die in der Ver⸗

waltung beſchäftigten Beamten , mögen ſie nun juriſtiſch
vorgebildet ſein oder nicht , von der größten Bedeutung .

Es giebt kaum irgend einen Zweig der ſtaatlichen oder

kommunalen Verwaltung , der nicht unmittelbar oder

mittelbar mit dem Hypothekenrecht in Berührung käme .

Es fehlte nun bislang an einem Werke , das die Grund⸗

ſätze des Hypothenrechts in einer Weiſe klarlegte , die den

Bedürfniſſen der Verwaltungsbeamten gerecht wurde , da

die bisherigen Darſtellungen entweder an allzugroßer

Spezialiſierung litten oder nicht im Stande geweſen

waren , den ſpröden Stoff in eine gefällige Form zu

gießen . Dem Verfaſſer des obigen Buches iſt es wohl

gelungen , beide Fehler zu vermeiden , ohne der ſachlichen

Korrektheit Eintrag zu thun , ſo daß das Werk den Be —

dürfniſſen der Verwaltungsbeamten und insbeſondere der

Sparkaſſenverwaltungen entſpricht .

Kursbericht vom 31 . Dezember 100l .

Bezeichnung fsBB 6 5 8 5

5 88

0

12

Deutſche Reichsanl . ( eonv . ) 312 96 . 10 100 . 80

dto. dto . 100 . 70

dto. dto . 3 87 . 85 90 . 70

Bad . Staatsanl . (fl . ) 3/ [ 95 . 50 99 . —

Bad . Staatsanl . ( Mark ) 3ee

dto. dto. (v. 1892/94 ) 3 / 93 . 70 9970

dto . Eiſenbahnanl . ( neu ) 4 — 105 . —

Freiburg 4 — 102 . 90

Karlsruhe 3 89 . — 89 . 75

Mannheim 4 99 . 80102 . 50

Heidelberg 3/92 . — 96 . 50

Baden 3/P99 . 70 96 . —

Offenburg 332 5 95 . 50

Rhein . Hypothekenbank⸗Pfandbr .
(unk. bis 1902 ) — 100 . —

dto . (unk. bis 1907 ) 4 — 101 . —

dto . (verſch . ) 93 . —

Zur Jahreswende !
Mit dieſer Nummer beginnt der 4 . Jahrgang

unſerer Vereinszeitſchrift und wollen wir bei dieſem

Anlaß nicht verſäumen , unſeren Leſern die beſten

Glückwünſche zum neuen Jahre , allen denen aber ,

die bisher dem Vereinsunternehmen ihre Unterſtützung

haben angedeihen laſſen , herzlichen Dank auszuſprechen .
Mögen dieſen Getreuen noch recht viele Mit⸗

arbeiter ſich anſchließen , damit immer Beſſeres und Nütz⸗

licheres unſeren Leſern geboten werden kann .

Die Geſchäftsſtelle . Die Schriftleitung .

Anzeigen .

Hilfstabellen
zur Berechnung von Steuern , Gemeindeumlagen , Feuerber ,

ſicherungsbeitrügen ete . ete . können bei
L . Kall , Graſh . Reviſor in Weinheim

bezogen werden .

Geſchäftsſtelle : Amtsrevident Bickel in Engen .

( In allen auf die Beſtellung , den Verſandt ee. der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheiten wolle man ſich an die Geſchäftsſtelle wenden . )

Verlag und Redaktion : Der Amtsrevidenten⸗Verein für das Großherzogtum Baden , Geſchäftsſtelle in Engen , Schriftleitung in Konſtanz .

Druck : Th . Schneider ' s Buchdruckerei in Engen .
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